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Vorwort

Im Jahr 2013 veröffentlichte das Bundesamt für 

Wohnungswesen (BWO) die Broschüre «Preisgüns-

tiger Wohnraum – Ein Baukasten für Städte und 

Gemeinden», welche sich schnell als wertvolles 

Arbeitsinstrument etablierte. Seitdem haben sich 

jedoch die Gegebenheiten erheblich verändert: 

2014 trat das revidierte Raumplanungsgesetz in 

Kraft, 2016 folgte das Zweitwohnungsgesetz, und 

die Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie 

Airbnb erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 

Zudem haben Totalsanierungen und Ersatzneu-

bauten zugenommen. Diese Entwicklungen stel-

len neue Anforderungen an das Wohnangebot, 

insbesondere auch an den Bestand. Daher ist es 

heute entscheidend, nicht nur neuen preisgünsti-

gen Wohnraum zu schaffen, sondern auch den 

bestehenden zu erhalten. 

Die bereits 2013 regional angespannte Situation 

auf dem Wohnungsmarkt hat sich – nach einer 

zeitweiligen Entspannung – wieder verschärft. 

Nicht nur Städte, sondern auch Agglomerations-

gemeinden sowie Tourismus- und Zweitwohnungs-

gemeinden sind mit steigenden Wohnkosten kon-

frontiert. Für die Bevölkerung mit mittleren und 

tiefen Einkommen wird es immer schwieriger, 

angemessenen Wohnraum zu finden. Angesichts 

dieser zunehmenden Verknappung verabschiede-

ten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden im Feb-

ruar 2024 den Aktionsplan gegen Wohnraum-

knappheit, der unter anderem Massnahmen zur 

Sicherstellung von genügend preisgünstigem und 

bedarfsgerechtem Wohnraum enthält. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat 

das BWO beschlossen, den Baukasten zu aktuali-

sieren. Das Erscheinungsbild wurde modernisiert 

und die Inhalte aktualisiert. Die Neuauflage zeigt 

neue und erprobte Handlungsspielräume der 

Gemeinden auf. Der Wohnstrategie wird in einem 

eigenen Kapitel mehr Platz eingeräumt, um 

deren Bedeutung zu unterstreichen. Zudem 

wurde der Baukasten um ein Kapitel speziell für 

Tourismus- und Zweitwohnungsgemeinden erwei-

tert. Die zehn Bausteine mit Massnahmen für alle 

Gemeinde typen sind in ihren Grundzügen gleich 

geblieben, wurden aber aufgrund neuer Erkennt-

nisse aktualisiert. 

Ein ausreichendes Angebot an preisgünstigem 

Wohnraum erfordert die Zusammenarbeit aller 

Akteurinnen und Akteure. Auf allen staatlichen 

Ebenen sind dafür günstige Rahmenbedingungen 

zu schaffen. Die aktive Rolle der Städte und 

Gemeinden auf dem Wohnungsmarkt ist dabei zen-

tral. Mit dem Baukasten will das BWO sie bei der 

Suche nach geeigneten Massnahmen unterstüt-

zen. Er zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und 

enthält erprobte Massnahmen und Beispiele. Sie 

zeigen auf, warum es sich für Gemeinden in ver-

schiedenen Regionen lohnt, preisgünstigen 

Wohnraum aktiv zu fördern. 

Wir hoffen, dass der Baukasten weiterhin viele 

Städte und Gemeinden bei der Auswahl von geeig-

neten Massnahmen unterstützen kann.

Martin Tschirren,  
Direktor BWO
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1. �Ein Baukasten für preisgünstigen 
Wohnraum: Warum?

Wie preisgünstiger Wohnraum erhalten oder geför-

dert werden kann, ist eine wichtige Frage für viele 

Städte und Gemeinden. Der Baukasten zeigt auf, 

welche Möglichkeiten sie haben, preisgünstigen 

Wohnraum zu fördern und langfristig zu sichern. 

Als «preisgünstig» wird hier Wohnraum verstanden, 

der im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen in der 

Gemeinde, im Quartier oder in der Region günstiger 

ist. Was preisgünstig effektiv bedeutet, hängt vom 

Wohnraumangebot und der Bevölkerungs struktur 

ab und variiert daher. Die Fallbeispiele (Kapitel 7) 

zeigen, was preisgünstig in unterschiedlichen 

Gemeinden bedeuten kann. Mögliche Definitionen 

von «preisgünstigem Wohnraum» zeigt der Leit

faden Preisgünstige Mietwohnungen .

Gründe für die Schaffung von preisgünstigem 
Wohnraum
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich 

Gemeinden mit preisgünstigem Wohnraum 

beschäftigen. Viele Gemeinden mit stark steigen-

den Immobilienpreisen haben erkannt, dass ein 

funktionierendes Gemeindeleben auch von der 

Frage abhängt, ob verschiedene Bevölkerungs-

gruppen geeigneten Wohnraum finden. Andern-

orts führen Ersatzneubauten oder Totalsanierun-

gen zum Verlust von bestehendem preisgünstigem 

Wohnraum und einer politischen Diskussion darü-

ber. Aber auch die Befürchtung, dass junge Fami-

lien keinen erschwinglichen Wohnraum finden, 

kann ein Auslöser für Gemeinden sein, sich mit 

dem Thema zu befassen. Häufig wird die Frage 

nach preisgünstigem Wohnraum auch in raumpla-

nerischen Prozessen aufgeworfen.

«Unser Gemeinderat hat das Ziel, für 15 Prozent der Bevölkerung bezahlbaren 
Wohnraum anzubieten. Der Grund dafür ist, dass wir unser Dorfleben  
fördern wollen. Dafür braucht es aus unserer Sicht eine vielfältige und aktive  
Gemeinschaft, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen ist.» 
Adrian von Burg, Gemeinderat und Vorsteher Liegenschaften Küsnacht

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/e1007fd9-ccab-4584-82b6-f5b49bffc300
https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/e1007fd9-ccab-4584-82b6-f5b49bffc300
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Zielgruppe des Baukastens
Der Baukasten richtet sich primär an Städte und 

Gemeinden, die noch nicht viel Erfahrung mit der 

Förderung von preisgünstigem Wohnraum haben 

und aktiv werden wollen. Er informiert über mög-

liche Massnahmen – sogenannte Bausteine – und 

gibt Hinweise für die Umsetzung. So können die 

Gemeinden für ihre spezifische Situation die pas-

senden Bausteine auswählen und zu einer schlüs-

sigen Wohnraumpolitik kombinieren.

Aufbau des Baukastens 
Nach der Einführung in Kapitel 1 erläutert Kapi-

tel 2 die Rolle der Gemeinden im Wohnungsmarkt. 

Kapitel 3 zeigt auf, wie Gemeinden mit einer 

Wohnraumstrategie die Weichen zur Förderung 

von preisgünstigem Wohnraum stellen können. 

Kapitel 4 gibt einen ersten Überblick zu den mög-

lichen Bausteinen für preisgünstigen Wohnraum. 

Kapitel 5 hilft Gemeinden dabei, die passenden 

Bausteine zu finden. Kapitel 6 zeigt auf, welche 

Fragestellungen und Handlungsmöglichkeiten 

Tourismus gemeinden haben. In Kapitel 7 werden 

Anwendungs beispiele in unterschiedlichen Gemein-

den vorgestellt, während Kapitel 8 die Bausteine 

und weitere, noch weniger erprobte Ansätze detail-

liert beschreibt.



6

2. �Welche Rolle können Gemeinden auf 
dem Wohnungsmarkt einnehmen?

Die Schweiz ist ein Land von Mieterinnen und Mie-

tern. 2023 lebten in der Schweiz lediglich 36% der 

Haushalte in einer eigenen Wohnung oder in einem 

eigenen Haus (BFS, 2025). Wem gehören aber die 

Mietwohnungen? Abbildung 1 zeigt die Eigen-

tumsverhältnisse. Schweizweit gehören fast die 

Hälfte der Mietwohnungen Privaten, ein immer 

grösser werdender Anteil gehört Immobilien

gesellschaften, Versicherungen, Banken oder 

Pensions kassen, wohingegen die öffentliche Hand 

und Wohnbaugenossenschaften nur einen kleinen 

Teil ausmachen. Allerdings gibt es zwischen den 

Gemeinden grosse Unterschiede: So gehören in 

einzelnen Städten bis zu einem Viertel der Woh-

nungen Wohnbaugenossenschaften und der 

öffentlichen Hand.

Vielfalt an kommunalen Handlungsmöglichkeiten
Der Einfluss auf den Wohnungsmarkt hängt auch 

davon ab, wieviel eigene Wohnungen eine 

Gemeinde hat. Unabhängig davon hat eine 

Gemeinde mehrere andere Handlungsmöglichkei-

ten. Diese reichen von der Festlegung von rechtli-

chen Rahmenbedingungen über die Beratung und 

finanzielle Unterstützung anderer Akteurinnen 

und Akteure bis hin zur Setzung von gezielten 

Anreizen.

Die Gemeinde als Bindeglied auf dem 
Wohnungsmarkt
Gemeinden kennen den lokalen Wohnungsmarkt 

und die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und 

Einwohner. Oftmals verfügen sie über langjährige 

Abbildung 1: Eigentümertyp der Mietwohnungen (BFS, 2024)

Privatpersonen
44%

Öffentliche Hand
4%

Wohnbaugenossenschaft
7%

Baufirma oder  
Immobiliengesellschaft

9%

Andere AG / GmbH / Stiftung /  
Genossenschaft, z. B. Versicherung,  
Pensionskasse, Bank, Anlagefonds

36%
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Beziehungen zu den Grundeigentümerschaften 

und wichtigen Wohnbauträgerschaften. Auf dieser 

Grundlage können sie gemeinsam mit den weite-

ren Akteurinnen und Akteuren im Wohnungsmarkt 

auf das lokale Wohnraumangebot einwirken. 

Gemeinden können selbst aktiv werden, Initiati-

ven von Privaten unterstützen und bestehende 

Fördermöglichkeiten von Bund und Kanton nut-

zen, um den lokal benötigten Wohnraum zu schaf-

fen und zu erhalten.

Die Broschüre Wohnraum schaffen und fördern  

gibt einen guten Überblick über die Möglichkeiten 

der Gemeinden, mit (raum-)planerischen Mitteln 

mehr Wohnraum zu schaffen.

Grenzen des kommunalen Handelns 
Gemeinden handeln innerhalb des übergeordne-

ten gesetzlichen Rahmens. Das Mietrecht ist auf 

Bundes ebene geregelt, auch wenn Kantone gewisse 

Spielräume haben. Die Planungs- und Baugesetze 

sind kantonal unterschiedlich. Gemeinden haben 

sich bei ihrem Handeln und allfälligen Massnahmen 

an diesen übergeordneten Vorgaben auszurichten. 

So können Gemeinden z. B. keine weitergehenden 

Vorschriften zur Miet zins gestaltung erlassen, als 

es die übergeordneten Gesetze zulassen. Die kom-

munalen Handlungsmöglichkeiten variieren von 

Kanton zu Kanton.

• �Vorgaben zum Mieter­
schutz durch Mietrecht

• �Beschränkte Vergabe 
von Darlehen und 
Bürgschaften

• �Kompetenzzentrum, 
Vernetzung

Bund Kanton

• �Gesetzlicher Rahmen

• �Empfehlungen über 
kantonale Wohnraum­
strategien

• �Fördermassnahmen  
v. a. finanziell  
(Darlehen, Bürgschaften,  
Projektbeiträge,  
Zusatzverbilligungen)

Gemeinde

• �Setzen der Rahmen­
bedingungen

• �Ergreifen von Mass­
nahmen, um Wohnraum 
zu schaffen und zu 
erhalten

Private  
Eigentümer

Institutionelle 
Anleger

AndereGenossenschaften

Abbildung 2: Rolle der Gemeinde auf dem Wohnungsmarkt

https://www.espacesuisse.ch/de/shop/raum-umwelt-32024-wohnraum-schaffen-und-foerdern-fragen-und-antworten-zum-handlungsspielraum
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Mehrwertabgabe für preisgünstigen Wohnraum
Das Raumplanungsgesetz schreibt vor, dass Kantone 

eine Mehrwertabgabe mindestens auf Ein zonungen 

einführen. Je nach kantonaler Regelung ist es für 

Gemeinden zulässig, die Erträge aus der Mehrwert-

abgabe für preisgünstigen Wohnraum zu verwen-

den. Dies ist aktuell im Kanton Basel-Landschaft 

der Fall. Andere Kantone, z. B. Luzern ermöglichen 

den Abschluss von verwaltungsrechtlichen Verträ-

gen mit Grundeigentümerschaften, in denen auch 

eine Verwendung der Erträge für preisgünstigen 

Wohnraum möglich ist.

Vorkaufsrechte nutzen
Häufig ist es für Städte und Gemeinden aufgrund 

des angespannten Bodenmarkts anspruchsvoll, an 

neue Liegenschaften zu kommen. In manchen 

Kantonen können Gemeinden in bestimmten Fäl-

len ein Vorkaufsrecht geltend machen (vgl. auch 

Baustein 3). 

Enteignungsrechte
Baugesetze können vorsehen, dass die Gemeinden 

in ihren Nutzungsplänen ein Enteignungsrecht für 

bestimmte zu entwickelnde Gebiete festschreiben 

können. Gemeinden in den Kantonen St. Gallen 

und Wallis können dieses Enteignungsrecht auch 

für die Bereitstellung von preisgünstigem Wohn-

raum nutzen.

Mietpreisregulierung
Das Mietrecht ist schweizweit einheitlich, da es im 

Obligationenrecht geregelt ist. Dennoch haben 

Kantone gewisse Kompetenzen. So können sie bei-

spielsweise eine «Formularpflicht» für die Mittei-

lung des Anfangsmietzinses vorsehen. 

Kantone können zudem mittels öffentlichen 

Rechts auf Vermietungsmöglichkeiten einwirken. 

Dies tun z. B. die Kantone Basel-Stadt, Waadt und 

Genf. Die Genfer und Waadtländer Gesetze sehen 

seit den achtziger Jahren eine Bewilligungspflicht 

für Renovationsarbeiten mit einer anschliessen-

den Plafonierung der Mieten vor. Der Kanton 

Basel-Stadt hat sein Gesetz 2022 angepasst und 

sammelt erste Erfahrungen damit. Städte und 

Gemeinden haben in der Regel keine solchen Mög-

lichkeiten.
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Verschiedene Gemeinden setzen Massnahmen für 

mehr preisgünstigen Wohnraum um. Manche nutzen 

eine sich bietende Chance, andere setzen sich gezielt 

mit der Thematik und den lokalen Möglichkeiten aus-

einander. Für viele Gemeinden lohnt es sich, eine 

Wohnraumstrategie zu entwickeln. Sie hilft, den 

lokalen Wohnungsmarkt besser zu verstehen, die 

politischen Ziele zu klären und dadurch geeignete 

Massnahmen zu identifizieren. Neben wohnpoliti-

schen Absichten haben Gemeinden auch immer wei-

tere Entwicklungsziele. Die kommunale Wohnpolitik 

muss mit anderen Politik bereichen und der räumli-

chen Entwicklungsstrategie abgestimmt werden.

Unterschiedliche Formen 
Je nach Gemeindegrösse, Problemlage und politi-

schen Rahmenbedingungen sind unterschiedliche 

Formen von Wohnraumstrategien möglich. So ist 

es neben der Erarbeitung einer umfassenden 

eigenständigen Strategie (vgl. Köniz S. 32) z. B. 

möglich, Ziele direkt in einer räumlichen Strate-

gie zu verankern (vgl. Birsfelden S. 26) oder ein-

zelne Elemente in einer Strategie zu den eigenen 

Liegenschaften zu integrieren. In benachbarten 

Gemeinden mit ähnlichen Herausforderungen bie-

tet sich eine regionale Strategie an.

Schritte zu einer Wohnraumstrategie 
Der Umfang und die Form einer Wohnraumstrate-

gie können sich unterscheiden. Folgende Schritte 

sind jedoch generell empfehlenswert:

•	 Wohnungsmarkt analysieren: Es ist sinnvoll, 

dass eine Gemeinde das Wohnraumangebot für 

verschiedene Bevölkerungsgruppen und die Ent-

wicklung der Preise analysiert, bevor sie Mass-

nahmen ergreift. Die Gegenüberstellung von 

Haushaltseinkommen und angebotenen Mieten 

kann helfen, den Handlungsbedarf festzustellen. 

Bei einer Analyse des Wohnungsmarkts können 

Gemeinden auf bestehende Daten von Bund und 

Kantonen, aber auch von spezialisierten Firmen, 

zurückgreifen. Zudem unterstützt das Werkzeug 

«WohnKompass Gemeinde»  die datenbasierte 

Planung von Wohnraum durch die Analyse lokaler 

Haushaltsstrukturen.

•	 Ziele klären: Um die geeigneten Massnahmen 

auszuwählen, muss die Gemeinde ihre Ziele klä-

ren: Für welche Zielgruppe und wo will die 

Gemeinde Wohnraum fördern oder schaffen? Will 

sie bestimmte Wohnformen fördern? Was bedeu-

tet preisgünstig für die Gemeinde? Wenn eine 

Gemeinde ihre Ziele festhält und verabschiedet, 

erhöht das den Stellenwert und hilft bei der Kom-

munikation mit der Bevölkerung oder Dritten. 

•	 Massnahmen ergreifen: Auf Basis der Analyse 

und ihrer Ziele können die Gemeinden geeignete 

Massnahmen ergreifen. Bei den Massnahmen 

müssen Verantwortlichkeiten, Ressourcen und 

zeitliche Fristen geklärt werden.

•	 Erfolg überprüfen: Um sicherzustellen, dass die 

gewählten Massnahmen auch die erwartete Wir-

kung zeigen, können Gemeinden Erfolgs

kontrollen vorsehen. Diese bilden die Grundlage 

für Anpassungen an den gewählten Massnahmen 

und können auch für die Kommunikation gegen-

über der Bevölkerung hilfreich sein. 

•	 Informieren, sensibilisieren und beteiligen: Die 

Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Grundei-

gentümerschaften ist für die Umsetzung der 

Massnahmen wichtig. Die Gemeinden können 

diese fördern, indem sie regelmässig aufzeigen, 

warum die Gemeinde preisgünstigen Wohnraum 

unterstützt, welche Massnahmen und Projekte 

warum gewählt wurden und wie sie wirken. Zudem 

kann die aktive Beteiligung der Bevölkerung und 

relevanter Akteure zu einer breit abgestützten 

und zielgerichteten Strategie beitragen.

3. �Wann ist eine  
Wohnraumstrategie hilfreich?

https://www.nachfragemonitor.ch/gemeinden/
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Umgang mit benachteiligten Haushalten
Für sozial benachteiligte Haushalte ist der Zugang 

zu Wohnraum besonders herausfordernd. Die Hilfe

stellung Angebote der Wohnhilfe für sozial benach-

teiligte Haushalte  zeigt unterschiedliche Ange-

bote und Fallbeispiele. Falls eine Gemeinde in ihrer 

Strategie bei dieser Zielgruppe einen besonderen 

Handlungsbedarf sieht, kann sie entsprechende 

Angebote prüfen.

Zusammenhang mit räumlicher Strategie
Die meisten Gemeinden kennen eine räumliche 

Strategie für ihre Gemeinde (z. B. räumliches Ent-

wicklungskonzept, kommunaler Richtplan, o. ä.). 

Diese bildet die Basis für raumplanerische Folge-

schritte, insbesondere die Nutzungsplanung.

Abbildung 3: Massnahmen in die Gemeinde einbetten – 5 Schritte

Wohnungsmarkt
analysieren

Ziele  
klären

Erfolg
überprüfen

Massnahmen  
ergreifen

Informieren, sensibilisieren und beteiligen

Es macht Sinn, sich im Rahmen der räumlichen 

Strategie mit den wohnpolitischen Zielen zu 

beschäftigen: In dieser Strategie stellen sich die 

Gemeinden die Frage, wo sie sich in welchem Aus-

mass entwickeln wollen. Starke bauliche Verdich-

tungen gehen häufig mit einer Verdrängung der 

bisher ansässigen Bevölkerung einher. Entspre-

chend können Gemeinden Begleitmassnahmen 

zum Erhalt und zur Schaffung von preisgünstigem 

Wohnraum formulieren. 

Welchen Herausforderungen Städte in ihrer Woh-

nungspolitik begegnen, zeigt die Studie Wohnungs

politik in Städten und städtischen Gemeinden: 

Bedürfnisse und Herausforderungen .

«Es ist wichtig, dass man eine Wohnstrategie hat, die vielfältige Massnahmen 
enthält und politisch breit abgestützt ist.» 
Stephan Felber, von 2013 bis 2025 Gemeindeplaner Köniz

https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=77CHIUaBqGyn
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=77CHIUaBqGyn
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=zSN2GeBQjjtB
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=zSN2GeBQjjtB
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=zSN2GeBQjjtB
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Sind in einer Gemeinde die wohnpolitischen Ziele 

mit anderen Zielen abgestimmt und liegt der 

Beschluss vor, preisgünstigen Wohnraum zu för-

dern, können geeignete Bausteine gewählt wer-

den. Diese lassen sich in drei Gruppen «lenken», 

«finanzieren» und «kommunizieren» gliedern.

Lenken 
Die Gemeinde kann durch planerische und rechtli-

che Vorgaben lenkend in den Immobilienmarkt ein-

greifen. Sie kann Anteile an preisgünstigem Wohn-

raum festschreiben, Nutzungsprivilegien gewähren 

und Wohnraum über Vorkaufsrechte sichern.

Finanzieren 
Eine Gemeinde kann sich finanziell für preisgüns-

tigen Wohnraum engagieren. Dazu gehören direkte 

Finanzleistungen für den kommunalen Wohnungs-

bau, die Gründung oder Förderung gemeinnütziger 

Bauträgerschaften und die Subvention von Miet-

zinsbeiträgen. 

Auch kann die Gemeinde Land günstig an Dritte für 

die Realisierung von preisgünstigem Wohnraum 

abgeben. Je nach Massnahme und Ausgestaltung 

sind bei diesen Massnahmen auch langfristig posi-

tive finanzielle Effekte für die Gemeinde zu erwar-

ten (z. B. Baurechtserträge über lange Zeit).

Kommunizieren
Eine Gemeinde kann mit weiteren Akteurinnen 

und Akteuren des Wohnungsmarktes kommuni-

zieren. Gezielte Beratungsgespräche und Ver-

handlungen können dabei helfen, Eigentümer- 

und Bauträgerschaften für den Erhalt oder die 

Schaffung von preisgünstigem Wohnraum zu 

gewinnen. Diese Bausteine sind oftmals eine 

zentrale Ergänzung zu lenkenden und finanziel-

len Bausteinen. Vor allem für kleine und mittlere 

Gemeinden lohnen sich Partnerschaften mit 

Gemeinden in der Region. So kann der Aufwand 

reduziert und ein grösserer Erfahrungsschatz 

aufgebaut werden.

4. �Wie können Gemeinden  
preisgünstigen Wohnraum fördern?

lenken

1	� Anteile in Nutzungs­
planung

2	� Nutzungsprivilegien 
als Anreiz

3	� Kauf- und Vorkaufsrecht

4	� Kommunale Wohnungen

5	�� Gründung einer gemein­
nützigen Bauträgerschaft

6	� Abgabe von  
kommunalem Land 

7	 �Darlehen /  Beiträge an 
gemeinnützige Bauträger

8	� Mietzinsbeiträge

finanzieren

9	� Verhandlungen

10	�Beratung

kommunizieren

Abbildung 4: Zehn Bausteine für preisgünstigen Wohnraum
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Neben diesen Bausteinen sind ergänzende Aktivi-

täten sinnvoll. Diese schaffen die Voraussetzung 

für verschiedene Bausteine oder unterstützen 

diese.

Aktive Bodenpolitik betreiben
Einige Bausteine wie die Abgabe von Bauland oder 

Immobilien an gemeinnützige Bauträgerschaften 

setzen voraus, dass die Gemeinde über eigenes 

Land oder Liegenschaften verfügt. Je mehr Bau-

land oder Immobilien eine Gemeinde besitzt, 

desto stärker kann sie auf den lokalen Wohnungs-

markt Einfluss nehmen. Die Ausgangslage in den 

Schweizer Gemeinden ist sehr unterschiedlich: 

Viele Gemeinden besitzen einige Liegenschaften, 

die sie nicht selbst nutzen respektive extern ver-

mieten. Manche Städte und Gemeinden verfügen 

gar über ein grosses Flächenportfolio und sind 

damit wichtige Akteure auf dem lokalen Liegen-

schaftsmarkt. Sie verfolgen oft bereits seit Jahr-

zehnten eine «aktive Bodenpolitik».

Bei einer aktiven Bodenpolitik ist eine Gemeinde 

mit bestimmten Zielsetzungen auf dem Boden-

markt tätig. Die Ziele gehen über kurzfristige 

Gewinne durch Landverkäufe hinaus. Neben Kauf, 

Verkauf, Abgabe im Baurecht oder Abtausch kann 

auch eine Vermittlerrolle Teil einer aktiven Boden-

politik sein. Die Gemeinde nutzt diese Liegen

schaften selbst, tauscht sie, gibt sie im Baurecht 

ab oder verkauft sie, um spezifische Ziele zu errei-

chen. Neben wohnpolitischen Zielen verfolgen 

Gemeinden mit einer aktiven Bodenpolitik auch 

andere Ziele, z. B. Standortförderung oder die 

generelle Einflussnahme auf die Gemeinde

entwicklung.

Will eine Gemeinde neue Liegenschaften erwer-

ben oder tauschen, steht sie meist in Konkurrenz 

zu weiteren Akteurinnen und Akteuren. Neben 

einem konkurrenzfähigen Kaufpreis ist für den 

Liegenschaftserwerb vielfach auch die Geschwin-

digkeit entscheidend, mit der die Gemeinde ein 

verbindliches Kaufangebot unterbreiten kann. Um 

entsprechend schnell und flexibel zu sein, verfü-

gen manche Gemeinden über eigene Rahmen

kredite oder Spezialfonds für den Liegenschafts

erwerb. Wie Gemeinden eine aktive Bodenpolitik 

umsetzen können zeigt das Fallbeispiel Laufen-

burg .

https://www.densipedia.ch/reines-investitionskonzept-oder-aktive-bodenpolitik#:~:text=Unter%20aktiver%20Bodenpolitik%20versteht%20man,Gewinn%20durch%20Landverk%C3%A4ufe%20hinaus%20gehen.
https://www.densipedia.ch/reines-investitionskonzept-oder-aktive-bodenpolitik#:~:text=Unter%20aktiver%20Bodenpolitik%20versteht%20man,Gewinn%20durch%20Landverk%C3%A4ufe%20hinaus%20gehen.
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Vergabekriterien und Belegungsvorschriften 
festlegen und durchsetzen
Ist preisgünstiger Wohnraum erstmal geschaffen, 

stellt sich immer auch die Frage, wie dieser Wohn-

raum verteilt und längerfristig gesichert werden 

soll. Gemeinden verfolgen damit oft das Ziel der 

sozialen Durchmischung. Sie wollen den preis-

günstigen Wohnraum für eine bestimmte Ziel-

gruppe, z. B. für bestimmte Einkommens- und Ver-

mögensgruppen, spezifische Haushaltsgrössen 

oder Lebensphasen zur Verfügung stellen. 

Im gemeinnützigen und kommunalen Wohnungs-

bau sichern oft Vergabekriterien und Vermietungs-

vorschriften diese Ziele. Häufig umfassen sie Min-

destbelegungen (z. B. Anzahl Zimmer minus eins), 

Einkommens- und Vermögenslimiten oder soziale 

Kriterien wie Kinderzahl oder Verbundenheit mit 

dem Quartier oder der Gemeinde. Während die 

Erstvergabe streng gehandhabt wird, erlaubt man 

Bewohnenden meist eine Einkommens- oder Haus-

haltsentwicklung. Die Anwendung entsprechen-

der Regeln sichert die zielgerechte Belegung der 

Wohnungen.

Regelmässige Kontrollen sind entscheidend, um 

Missbrauch wie Zweckentfremdung oder das Über-

schreiten von Einkommensgrenzen zu verhindern. 

Sie bedeuten jedoch erheblichen Aufwand für Ver-

mieterinnen und Vermieter, der durch Kooperatio

nen oder Stichproben reduziert werden kann. 

Nichtgemeinnützige Bauträgerschaften setzen 

Belegungsvorschriften selten ein und verfügen 

über wenig Erfahrungen damit. Weitere Hinweise 

zu Belegungsvorschriften kann die 2012 erstellte 

Studie Vermietungskriterien der gemeinnützigen 

Wohnbauträger in der Schweiz  geben.

https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=B5V5YR19M0Vi
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=B5V5YR19M0Vi
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�6 �Abgabe von  
kommunalem Land 

Zehn Bausteine für preisgünstigen Wohnraum

10 Beratung

4 Kommunale Wohnungen

2 �Nutzungsprivilegien  
als Anreiz

1 �Anteile in  
Nutzungsplanung 3 Kauf- und Vorkaufsrecht

5 �Gründung einer  
gemeinnützigen  
Bauträgerschaft

7 �Darlehen / Beiträge  
an gemeinnützige Bauträger

8 Mietzinsbeiträge

9 Verhandlungen

kommunizieren

finanzieren

lenken

Abbildung 5: Zehn Bausteine für preisgünstigen Wohnraum



16

5. �Welche Bausteine eignen sich  
für welche Gemeinden?

Möchte eine Gemeinde preisgünstigen Wohnraum 

fördern, steht sie vor der Frage, welche Bausteine 

für sie möglich und passend sind. Diese Frage kann 

nicht generell beantwortet werden. Vielmehr hän-

gen die Handlungsmöglichkeiten von den spezifi-

schen Ausgangslagen und Zielen der Gemeinde ab.

Fünf unterschiedliche Ausgangslagen
Abhängig von der Ausgangslage kann eine 

Gemeinde zwischen unterschiedlichen Bausteinen 

wählen. Die folgenden fünf Ausgangslagen veran-

schaulichen typische Szenarien und die daraus 

resultierenden möglichen Bausteine:

Die Gemeinde besitzt eigenes Land oder 
Gebäude, die sie für preisgünstigen Wohnraum 
einsetzen will.
Nebenstehende Bausteine setzen voraus, dass die 

Gemeinde über eigenes Land verfügt oder sich 

dieses kurzfristig beschaffen kann. Oftmals ist 

aber die kurzfristige Verfügbarkeit von Bauland 

oder Gebäuden eingeschränkt. Mit einer aktiven 

Bodenpolitik (siehe Kapitel 4) kann sich eine 

Gemeinde durch die laufende Prüfung von Kauf- 

und Tauschmöglichkeiten Land sichern.

Die Gemeinde möchte bestehenden  
preisgünstigen Wohnraum erhalten. 
Bei eigenen Wohnimmobilien kann sich die 

Gemeinde für eine möglichst kosten- und res-

sourcenbewusste Erneuerung einsetzen, um den 

preisgünstigen Wohnraum zu erhalten. Bei preis-

günstigem Wohnraum im Besitz von Privaten und 

Institutionellen kann die Gemeinde in Bera-

tungsgesprächen und Verhandlungen im Zusam-

menhang mit Mehrausnützungen auf einen Erhalt 

hinwirken oder Wohnungen erwerben.

finanzieren

kommunizieren finanzieren

Kommunale Wohnungen (S. 41)

Abgabe von kommunalem Land (S. 43)

Beratung (S. 47) 

Verhandlungen (S. 46) 

Kommunale Wohnungen (S. 41)
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In der Gemeinde sind Neueinzonungen, Aufzo­
nungen oder Umzonungen von Land vorgesehen.
Für nebenstehende Massnahmen muss in der  

Gemeinde Land vorhanden sein, das eingezont, 

aufgezont oder umgezont werden soll. Der mit der 

Ein-, Auf- oder Umzonung geschaffene Mehrwert 

wird (teilweise) für die Förderung von preisgüns-

tigem Wohnraum eingesetzt. Eine entsprechende 

Ein-, Auf- oder Umzonung muss aber auch weite-

ren Zwecken dienen, respektive vor allem aus 

Sicht der kommunalen Siedlungsentwicklung 

sinnvoll sein.

Die Gemeinde ist bereit, sich finanziell für 
preisgünstigen Wohnraum zu engagieren.
Alle Massnahmen zur Förderung von preisgünsti-

gem Wohnraum gehen mit einem gewissen organi-

satorischen bzw. personellen Aufwand für die 

Gemeinde einher, der natürlich auch finanzielle 

Folgen hat. Bei den aufgeführten Massnahmen ist 

aber eine direkte finanzielle Investition gefordert.

Die Gemeinde ist bereit, einen gewissen  
organisatorischen Aufwand in Kauf zu nehmen.
Der organisatorische respektive personelle Auf-

wand und das erforderliche Know-how, das die 

Umsetzung der obigen Bausteine mit sich bringt, 

können insbesondere für kleinere Gemeinden eine 

Herausforderung darstellen. Andere Bausteine 

sind einfacher umsetzbar und ermöglichen die 

Nutzung von externem Know-how, etwa von  

gemeinnützigen Bauträgerschaften.

finanzieren

finanzieren

lenken

lenken

Anteile in Nutzungsplanung (S. 38) 

Nutzungsprivilegien als Anreiz (S. 39)

Kauf- und Vorkaufsrecht (S. 40)

Kommunale Wohnungen (S. 41)

Darlehen / Beiträge an gemein
nützige Bauträger (S. 44)

Mietzinsbeiträge (S. 45)

Anteile in Nutzungsplanung (S. 38) 

Nutzungsprivilegien als Anreiz (S. 39)

Kauf- und Vorkaufsrecht (S. 40)

Kommunale Wohnungen (S. 41)

Mietzinsbeiträge (S. 45)
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kommunizieren

Fünf unterschiedliche Ziele 
Auch die Ziele, die eine Gemeinde mit der Förde-

rung von preisgünstigem Wohnraum verfolgt, sind 

für die Auswahl von passenden Bausteinen ent-

scheidend.

Bauträgerschaft
Die Gemeinde will den preisgünstigen Wohn­
raum als Bauträgerin selbst bereitstellen. 
Insbesondere grössere Städte haben eine lange 

Tradition des kommunalen Wohnungsbaus. Wenn 

eine Gemeinde Wohnraum selbst erstellt und 

bewirtschaftet, bedingt dies entsprechendes 

Fachwissen.

Die Gemeinde will den preisgünstigen  
Wohnraum in Zusammenarbeit mit gemein­
nützigen Bauträgerschaften bereitstellen. 
Gemeinnützige Bauträgerschaften wie Baugenos-

senschaften und Stiftungen sind für viele Gemein-

den bewährte Partnerinnen und Partner. Neben 

grösseren Genossenschaften mit umfangreicher 

Erfahrung gibt es auch kleinere, die oftmals stark 

lokal verankert sind.

Die Gemeinde will den preisgünstigen  
Wohnraum in Zusammenarbeit mit Privaten 
bereitstellen. 
Auch private und institutionelle Bauträgerschaf-

ten können preisgünstigen Wohnraum bereitstel-

len. Gemeinden sollten bei Kooperationen mit 

privaten und institutionellen Bauträgerschaften 

klare Vorgaben für den langfristigen Erhalt der 

Preisgünstigkeit und zur Vergabe festlegen.

finanzieren

finanzieren

Abgabe von kommunalem Land (S. 43) 

Mietzinsbeiträge (S. 45)

Beratung (S. 47)

Gründung einer gemeinnützigen  
Bauträgerschaft (S. 42)

Abgabe von kommunalem Land (S. 43) 

Darlehen / Beiträge an gemein
nützige Bauträger (S. 44)

finanzieren

Kommunale Wohnungen (S. 41)
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finanzieren

Zeitliche Wirkung und Erhalt
Die Gemeinde will primär kurzfristig neuen 
preisgünstigen Wohnraum fördern.
Mietzinsbeiträge sind der einzige Baustein mit 

einer kurzfristigen Wirkung. Alle anderen Bau-

steine zur Schaffung von preisgünstigem Wohn-

raum wirken mittel- und langfristig aufgrund 

der Dauer von Planungs- und Bauprozessen.

Die Gemeinde will den geschaffenen Wohn­
raum auch langfristig preisgünstig erhalten.
Die meisten Bausteine schaffen neuen preis-

günstigen Wohnraum. Bei der Unterstützung 

gemeinnütziger Bauträgerschaften ist die 

Gemeinnützigkeit und in der Folge Preisgünstig-

keit durch Statuten gesichert. Bei anderen Bau-

steinen ist ein langfristiger Erhalt der Preis-

günstigkeit nicht per se gegeben. Die Gemeinde 

kann aber entsprechende Vorgaben durch Vor-

schriften und vertragliche Regelungen sichern 

und deren Anwendung kontrollieren.

Kommunale Wohnungen (S. 41)

Gründung einer gemeinnützigen  
Bauträgerschaft (S. 42)

Darlehen / Beiträge an gemein
nützige Bauträger (S. 44)

finanzieren

Mietzinsbeiträge (S. 45)
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Passende Bausteine für unterschiedliche 
Ausgangslagen und Ziele

Massnahme eignet sich besonders für diese Absicht / Ausgangslage 
Massnahme kann sich für diese Absicht / Ausgangslage eignen 
Massnahme eignet sich nicht für diese Absicht / Ausgangslage
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Auch in vielen touristischen und Zweitwohnungs-

gemeinden ist die Verfügbarkeit von preisgünsti-

gem Wohnraum für Einheimische und Fachkräfte 

ein grosses Thema. Ursachen dafür sind die 

Attraktivität von Zweitwohnungen sowie die stei-

gende Kurzzeitvermietung über Buchungsplatt-

formen.

Zweitwohnungen 
Die hohe Nachfrage nach Zweitwohnungen insbe-

sondere in touristisch attraktiven Gebieten, aber 

auch in ländlich-peripheren Gemeinden hat zu 

Umnutzungen von Erst- zu Zweitwohnungen und 

stark steigenden Immobilienpreisen geführt. Ein-

heimische und Arbeitskräfte finden vor Ort keinen 

bezahlbaren Wohnraum mehr und werden in weiter 

entfernte Wohnlagen verdrängt. Dies wiederum 

führt zu zunehmendem Pendelverkehr und einer 

Entleerung der Ortszentren ausserhalb der Ferien-

zeiten. Auch der Arbeitskräftemangel wird durch 

den Mangel an preisgünstigem Wohnraum vor Ort 

verstärkt.

Mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im 

Jahr 2012 haben sich die Schweizer Stimmberech-

tigten dafür ausgesprochen, den Zweitwohnungs-

bau zu beschränken. In Gemeinden mit einem 

Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent dürfen 

nun grundsätzlich keine neuen Zweitwohnungen 

mehr bewilligt werden. Weiterhin möglich ist 

allerdings die Umnutzung von «altrechtlichen» 

Wohnungen zu Zweitwohnungen (vgl. auch Portal 

des Bundesamts für Raumentwicklung ).

Kurzzeitvermietungen und Buchungsplattformen
Auch in der Schweiz nutzen viele Menschen Ver-

mittlungsplattformen wie Airbnb, um unkompli-

ziert Unterkünfte zur temporären Nutzung zu fin-

den. Professionelle Gastgeber bieten oft mehrere 

Wohnobjekte wiederholt kurzzeitig über die Ver-

mittlungsplattformen an. Diese neueren Geschäfts-

modelle führen zu einer Verknappung des Erstwoh-

nungsmarktes, was die Wohnraumknappheit 

verschärft und die Preise für Einheimische und 

Arbeitskräfte weiter in die Höhe treibt.

Mittlerweile haben verschiedene Kantone und 

Gemeinden Massnahmen ergriffen: So ist beispiels-

weise die Kurzzeitvermietung einer Wohnung von 

mehr als 90 Tagen im Jahr in den Kantonen Genf, 

Tessin und Waadt bewilligungspflichtig. In der 

Stadt Luzern ist eine gewinnorientierte Kurzzeit-

vermietung von mehr als 90 Tagen im Jahr verboten. 

Verschiedene Gemeinden, z. B. Davos und Klosters 

(beide GR) haben eine Registrierungspflicht für 

Wohnungen festgelegt, die kurzzeitig vermietet 

werden. Aufgrund der föderalen Struktur der 

Schweiz sind allgemeingültige Empfehlungen nur 

schwer möglich. Eine Übersicht über die wich-

tigsten Handlungsfelder und bisherigen Erfah-

rungen bietet das Informationsportal Kurzzeit

ver mietung und Buchungsplattformen .

6. �Welche Möglichkeiten gibt  
es für touristische und  
Zweitwohnungsgemeinden?

https://www.are.admin.ch/de/zweitwohnungen
https://www.are.admin.ch/de/zweitwohnungen
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/buchungsplattformen.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/buchungsplattformen.html
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Mögliche spezifische Massnahmen
Grundsätzlich sind alle Bausteine für preisgünsti-

gen Wohnraum gemäss Kapitel 5 auch in touristi-

schen Gemeinden anwendbar. Zusätzlich werden 

in touristischen und Zweitwohnungsgemeinden 

aktuell folgende Massnahmen angewandt. In vie-

len Fällen dürfte eine Wohnraumstrategie dabei 

helfen, eine geeignete Kombination von Massnah-

men für die lokale Situation zu finden.

•	 Mindestanteil an Erstwohnungen: 
Gemeinden können Zonen mit vorgeschriebenem 

Anteil an Erstwohnungen erlassen. Dies tun z. B. 

die Gemeinden Flims GR, Lantsch/Lenz GR (S. 34) 

und Zermatt VS.

•	 Ausnützungsbonus:
Beim Bau von Erstwohnungen wird eine höhere 

Ausnützung gewährt. Diese Massnahme muss 

jedoch sorgfältig ausgestaltet werden, damit 

die Siedlungsqualität nicht beeinträchtigt wird. 

Eine solche Regelung haben die Gemeinden Vaz/

Obervaz GR und Saanen BE eingeführt.

•	 Lenkungs- und Ersatzabgaben: 
Soweit es das kantonale Steuerrecht zulässt, 

können Gemeinden für Zweitwohnungen Len-

kungsabgaben erlassen, die für eine bessere 

Auslastung von Zweitwohnungen sorgen. Dies 

tun z. B. Laax oder Thusis (beide GR). Sie können 

auch eine Ersatzabgabe bei der Umnutzung von 

(kommunalrechtlichen) Erstwohnungen in Zweit

wohnungen einführen (z. B. Bregaglia GR) oder 

eine zeitlich begrenzte Erstwohnpflicht mit Auf-

hebungsmöglichkeit mittels Ersatzabgabe ein-

führen (Zuoz GR).

•	 Zusätzliche gesetzliche Einschränkungen  
von Zweitwohnungen: 
Das Zweitwohnungsgesetz lässt den Gemeinden 

Spielraum zur weiteren Einschränkung von 

Zweitwohnungen. So können Gemeinden eine 

zeitlich befristete Erstwohnungspflicht für alt-

rechtliche Wohnungen bestimmen, Umnutzun-

gen von Hotelbetrieben verbieten oder den Bau 

von Zweitwohnungen in geschützten Bauten 

ausschliessen (z. B. Sils GR und St. Moritz GR). 

Weitere Informationen zur Thematik  
finden sich in folgenden Publikationen  
und auf der folgenden Webseite:

Kein Wohnraum mehr für  

Einheimische?

Attraktives Wohnen in 

Berggebieten: Ein Leitfaden  

für Gemeinden

Lösungsansätze für 

Angestellten wohnungen in 

Tourismusgemeinden

Erstwohnraum und Zweit

wohnungs nutzung –  

Beispiele und Massnahmen

https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/IR%203_22_ZWG_Wohnraum.pdf
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=Qs5j5HueaaOd
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=Qs5j5HueaaOd
https://www.sab.ch/wp-content/uploads/2024/11/Angestelltenwohnungen-Bericht_Nov2024.pdf
https://www.sab.ch/wp-content/uploads/2024/11/Angestelltenwohnungen-Bericht_Nov2024.pdf
https://www.are.admin.ch/de/erstwohnraum-und-zweitwohnungsnutzung-beispiele-und-massnahmen
https://www.are.admin.ch/de/erstwohnraum-und-zweitwohnungsnutzung-beispiele-und-massnahmen
https://www.are.admin.ch/de/erstwohnraum-und-zweitwohnungsnutzung-beispiele-und-massnahmen
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Birsfelden

Saignelégier

Köniz

Renens

7. �Wie werden die Bausteine angewendet? 
Fallbeispiele

Birsfelden

Kt. BL

Birsfelden

Kt. BL

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 11’242; 2013: 10’234; 2023: 10’338

Saignelégier 

Kt. JU

Saignelégier 

Kt. JU

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 2’265; 2013: 2’559; 2023: 2’568

Renens

Kt. VD

Renens

Kt. VD

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 17’110; 2013: 20’333; 2023: 21’408

Als Fallbeispiele wurden gezielt Gemeinden aus-

gewählt, die mehrere der beschriebenen Massnah-

men erfolgreich umgesetzt haben. Mit dem Ziel 

ein breites Spektrum an Kontexten abzubilden, 

wurden zudem Gemeinden mit verschiedenen geo-

grafischen Lagen, Grössen, Wohnungsmärkten und 

politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

Auf den folgenden Seiten werden die ausgewähl-

ten Fallbeispiele in der Reihenfolge ihrer geogra-

fischen Lage innerhalb der Schweiz – von Norden 

nach Süden – vorgestellt.

Datenquellen
Leerwohnungsziffern: Bundesamt für Statistik BFS

Angebotspreise: Wüest Partner AG

Weitere Informationen zu den Fallbeispielen 

finden Sie auf der Webseite des BWO

http://www.bwo.admin.ch/de/baukasten
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Kt. GR

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 503; 2013: 529; 2023: 528
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Kt. ZH

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 12’339; 2013: 13’658; 2023: 15’162

Köniz

Kt. BE

Köniz

Kt. BE

Angebotspreis, in CHF, 4-Zi.-Whg. (105 m2, 2024)

Leerwohnungsziffer, in Prozent (2024)

Bevölkerungsentwicklung

1993: 36’741; 2013: 39’794; 2023: 42’958

Küsnacht
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Birsfelden hat einen hohen Anteil an genossen-

schaftlichen Wohnungen, die insbesondere seit 

den 1960er-Jahren durch die Mitarbeitenden von 

bundesnahen Betrieben wie die SBB entstanden 

sind. Zum einen führt dieser gemeinnützige Woh-

nungsbestand zu günstigen Mietpreisen und 

damit zu einer durchmischten Bevölkerung. Zum 

WARUM 
FÖRDERT  
BIRSFELDEN 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
BIRSFELDEN 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

Mehrwert durch Verdichtung
Da es in Birsfelden keine Baulandreserven mehr 

gibt, kann zusätzlicher Wohnraum nur durch Ver-

dichtung entstehen. Ein Beispiel dafür ist die 

Quartierplanung Zentrum Birsfelden. Im Rahmen 

des Projekts plant die Gemeinde, fünf Baufelder 

im Baurecht an Wohnbaugenossenschaften abzu-

geben. Die Genossenschaften sollen das beste-

hende, zentral gelegene Quartier verdichten, 

indem sie alte Gebäude ersetzen und neue hinzu-

fügen. Die neuen Wohnungen sollen nach dem 

Grundsatz der Kostenmiete abgegeben werden. 

Zudem verankert die Gemeinde das bereits 

genannte Reglement in den Baurechtsverträgen. 

So stellt sie sicher, dass die angestrebte Woh-

nungsvielfalt umgesetzt wird und ein lebendiges 

Quartier entstehen kann.

 

Eine Quartierplanung ermöglicht darüber hinaus 

die Mitwirkung der Bevölkerung: Das letzte Wort 

für die Genehmigung hat die Gemeindeversamm-

lung. Dies erhöht die Anforderungen an die Bau-

trägerschaften, ein überzeugendes und gemein-

wohlorientiertes Projekt zu entwickeln. Nur wenn 

die Siedlungsqualität stimmt und ein Mehrwert für 

die Bevölkerung entsteht, ist die Zustimmung der 

Gemeindeversammlung wahrscheinlich.

Entwicklungskonzept und Reglement
Mit einem Stadtentwicklungskonzept hat Birsfel-

den 2015 den übergeordneten Rahmen für die 

zukünftige Ausrichtung der Gemeinde geschaffen. 

Darauf aufbauend hat sie 2019 ein Reglement ver-

abschiedet, das bestimmte Anteile für preisgüns-

tigen Wohnraum festlegt: Bei privaten Parzellen 

sind dies mindestens 20 Prozent und bei kommu-

nalen mindestens 50 Prozent. 

Das Reglement gilt für Quartierplanungen, die von 

der baurechtlichen Grundordnung abweichen. 

Preisgünstige Neubauwohnungen sind in der 

Regel immer noch teurer als der gemeinnützige 

Wohnungsbestand aus den 1960er- und 1970er 

Jahren, weshalb letzterer erhalten bleiben soll. 

Die neuen Wohnungen ermöglichen zusätzlich 

eine Umverteilung. So werden grössere preisgüns-

tige Wohnungen für Familien frei, wenn ältere 

Menschen in kleinere, hindernisfreie Wohnungen 

an zentraler Lage ziehen.

GEMEINDE 
BIRSFELDEN

Abgabe von  
kommunalem Land

Verhandlungen

Anteile in  
Nutzungsplanung

anderen stärkt er die Verwurzelung der Bewoh-

nenden in der Gemeinde – aufgrund der Möglich-

keiten zur Mitbestimmung und einer langfristigen 

Wohnperspektive. Damit dies so bleibt, trifft die 

Gemeinde verschiedene Massnahmen, um den 

vielfältigen Wohnraum zu erhalten und auszu-

bauen.
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
BIRSFELDEN 
GEMACHT?

Die Gemeinde hat sehr gute Erfahrungen damit 

gemacht, Land im Baurecht an Wohnbaugenossen-

schaften abzugeben. Auch die Zusammenarbeit 

mit gewinnorientierten Bauträgerschaften ist für 

die Gemeinde interessant, obwohl sie dabei oft 

mehr Überzeugungsarbeit leisten muss. Grund-

sätzlich gilt: Eine Quartierplanung kommt erst 

dann zur Abstimmung vor die Gemeindeversamm-

lung, wenn die Anforderungen bezüglich preis-

günstigen Wohnraums erfüllt sind. Geht es um 

In der Siedlung Sternenfeld der Eisenbahner-Baugenossenschaft gibt es schon seit den 1960er Jahren preisgünstigen Wohnraum.

Ersatzneubauten, ist der Gemeinde auch der 

Schutz der bisherigen Mieterschaft ein Anliegen. 

In dem Fall fordert sie von den Bauträgerschaften 

den Nachweis eines Mietmanagements. Dies 

bedeutet, dass die Bauträgerschaft die Mietenden 

betreut, Umzüge organisiert und eine faire Neube-

legung der Wohnungen sicherstellt. Dazu gehört 

unter anderem die Möglichkeit, zu vergünstigten 

Konditionen in die neuen Wohnungen zurückzu-

kehren.

«Wir fördern genossenschaftlichen Wohnungsbau mit Kosten-
miete, weil so auch die Mitbestimmung und Identifikation der 
Mieterschaft mit der Gemeinde gestärkt wird. Dabei geht es 
zudem um einen Generationenvertrag: Genossenschaften müssen 
bei der Entwicklung der Mietpreise nicht mit privaten Bau trägern 
mithalten. Das ist besonders auf lange Sicht interessant.» 
Christof Hiltmann, Gemeinderat von Birsfelden

Erfolgsfaktoren 
•	 Sensibilisierung und Mitbestimmung der  

Bevölkerung

•	 Langjährige Erfahrung der Gemeinde mit  

Wohnbaugenossenschaften

•	 Engagement von Genossenschaftsmitgliedern, 

die sich mit der Gemeinde identifizieren

Herausforderungen 
•	 Das Verständnis von preisgünstigem Wohnraum 

ist individuell verschieden. Eine transparente 

Kommunikation beugt Missverständnissen vor.
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Saignelégier liegt in einer von Industrie und Land-

wirtschaft geprägten Region. Das Lohnniveau ist 

vergleichsweise niedrig und der Bedarf an preis-

günstigem Wohnraum hoch. Besonders kleine und 

günstige Wohnungen, die unter anderem von älte-

ren Menschen gesucht werden, fehlen. Von der 

WARUM 
FÖRDERT  
SAIGNELÉGIER 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
SAIGNELÉGIER 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

Barrierefreie Wohnungen im Dorfzentrum
Mit der Residenz Les Marguerites entstanden im 

Zentrum von Saignelégier 21 barrierefreie und 

preisgünstige Wohnungen. Das Angebot richtet 

sich vor allem an ältere Menschen und Personen 

mit eingeschränkter Mobilität. Die 2,5-Zimmer-

Wohnungen ermöglichen ein selbstständiges 

Leben und bieten unmittelbare Nähe zu Geschäf-

ten, Dienstleistungen und dem Spital. Zur Resi-

denz gehört auch ein Tageszentrum, das einen 

sozialen Treffpunkt darstellt und die Dorfgemein-

schaft stärkt. 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach 

preisgünstigem und altersgerechtem Wohnraum 

wurde das Projekt in einer zweiten Etappe erwei-

tert. Dafür schloss sich die Adapart SA mit priva-

ten Investoren zusammen und gründete die 

Megapart SA. Diese hat 30 weitere barrierefreie 

Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte und 

eine ausserschulische Betreuungseinrichtung 

erstellt. Zusammen mit anderen Gemeinden des 

Bezirks stellte Saignelégier der Megapart SA das 

kommunale Land zum Kauf zur Verfügung und 

wirkte bei Beratungen und Verhandlungen mit – ins-

besondere bei der Festlegung der Mietpreise.

Gründung einer gemeinnütziger Bauträgerin
Die Gemeinde setzt auf die Zusammenarbeit mit 

gemeinnützigen Bauträgerschaften, um bezahl-

baren Wohnraum zu schaffen. Aus diesem Grund 

unterstützte sie aktiv die Gründung der Aktienge-

sellschaft Adapart SA. Deren Initiator, Joël Vallat, 

erkannte ein zentrales Problem: Viele mobilitäts-

eingeschränkte Menschen leben in betreuten Ein-

richtungen, obwohl sie mit entsprechender Infra-

struktur selbstständig wohnen könnten. Was fehlt, 

sind barrierefreie und bezahlbare Wohnun-

gen – ergänzt durch freiwillig nutzbare Dienst-

leistungen. Um diese Lücke zu schliessen, lan-

cierte die Adapart SA das Projekt Les Marguerites. 

Saignelégier und weitere Gemeinden des Bezirks 

Franches-Montagnes unterstützten das Vorhaben 

finanziell und wurden so zu Teilhaberinnen der 

Adapart SA. Durch die gemeindeübergreifende 

Zusammenarbeit konnten sie ihre Ressourcen bün-

deln und ein Angebot schaffen, das die Möglich-

keiten der einzelnen Gemeinden übertraf.

GEMEINDE 
SAIGNELÉGIER

ständigen Wohnbevölkerung der Gemeinde ist 

rund ein Viertel über 60 Jahre alt. Entsprechend 

hoch ist der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum, 

der auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausge-

richtet ist und ihnen ein selbstständiges Leben 

ermöglicht.

Abgabe von  
kommunalem Land

Gründung einer 
gemeinnützigen 
Bauträgerschaft

Verhandlungen

Beratung
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
SAIGNELÉGIER 
GEMACHT?

Ein Projekt wie Les Marguerites bietet einen sozia-

len Mehrwert für die Gemeinde. Es ist eine Antwort 

auf das Bedürfnis vieler Menschen, unabhängig zu 

bleiben und möglichst lange in der eigenen Woh-

nung leben zu können – auch mit einem kleineren 

Budget. Dadurch verzögert sich der Eintritt in eine 

Institution mit intensiver Betreuung, was wiede-

rum Kosten spart. Die Bewohnenden können je 

nach Gesundheitszustand vollkommen selbststän-

dig leben oder von Dienstleistungen des nahe gele-

genen Jura-Spitals wie einem Verpflegungs- und 

einem Wäscheservice profitieren. Sie können auch 

eine Haushaltshilfe oder einen Pflegedienst in 

Anspruch nehmen, falls sie die entsprechenden 

Kriterien erfüllen. Projekte wie Les Marguerites 

ermöglichen eine Umverteilung des Wohnraums 

innerhalb der Gemeinde. Wenn ältere Personen aus 

grossen Wohnungen oder Häusern ausziehen, ste-

hen diese für Familien zur Verfügung. Aus diesen 

Gründen lohnt es sich für Saignelégier, den preis-

günstigen und altersgerechten Wohnraum zu 

unterstützen.

«Die preisgünstigen Wohnungen bringen Leben in die Gemeinde. 
Darüber hinaus profitieren wir von den indirekten Auswirkungen: 
Die geförderten Projekte sorgen für eine Dynamik und haben  
ein gutes Image. Dies überträgt sich auf die gesamte Gemeinde.» 
Serge Parrat, Stellvertretender Bürgermeister von Saignelégier

Erfolgsfaktoren 
•	 Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden

•	 Zentrale Lage der günstigen und barrierefreien 

Wohnungen

•	 Zusatzleistungen wie betreutes Wohnen und 

sozialer Treffpunkt

Herausforderungen 
•	 Verhandlungen brauchen Zeit und erfordern 

Kompromissfähigkeit, um ein zufriedenstellen-

des Resultat für alle Parteien zu ermöglichen.

Die Wohngebäude von Les Marguerites bieten preisgünstige, hindernisfreie Wohnungen in der Nähe des Dorfzentrums und des Jura-Spitals.
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Küsnacht versteht sich traditionell als Dorf. Es 

gibt eine aktive Gemeinschaft, die sich in Verei-

nen und Milizorganisationen engagiert. Gleichzei-

tig zieht die Gemeinde aufgrund ihrer Nähe zur 

Stadt Zürich, der niedrigen Besteuerung und der 

Lage direkt am See wohlhabende Neuzuziehende 

an, die teilweise wenig Bezug zur Gemeinde haben. 

WARUM 
FÖRDERT  
KÜSNACHT 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
KÜSNACHT 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

Privilegien für gemeinnützige Wohnbauträger
Ein weiterer Ansatz, mit dem Küsnacht preisgüns-

tigen Wohnraum fördert, ist die Unterstützung von 

Wohnbaugenossenschaften und Stiftungen. Die 

Gemeinde gibt kommunales Land zu fairen Preisen 

im Baurecht ab, setzt günstige Zinssätze fest und 

räumt gegebenenfalls zinsfreie Jahre ein. Im 

Gegenzug verpflichten die Vermietungsrichtlinien 

für den gemeinnützigen Wohnungsbau die Bauträ-

gerschaften zu dauerhaft günstigen Mietpreisen. 

Als weiteren Anreiz, preisgünstigen Wohnraum zu 

erstellen, gibt es einen Ausnützungsbonus: Wenn 

Bauträgerschaften Familienwohnungen realisie-

ren, die sie dauerhaft preisgünstig vermieten, 

dürfen sie die Ausnutzung der Parzelle erhöhen. 

Dadurch können sie mehr Fläche bebauen, als es 

die Bau- und Zonenordnung normalerweise 

zulässt. In mehreren Projekten wurde der Ausnüt-

zungsbonus bereits in Anspruch genommen und so 

preisgünstiger Wohnraum für Familien geschaffen. 

Zwischen den lokalen Wohnbaugenossenschaften 

und der Gemeinde hat sich zudem ein regelmässi-

ger Austausch etabliert, von dem beide Seiten 

profitieren.

Die Gemeinde als Vermieterin
Küsnacht fördert preisgünstigen Wohnraum schon 

seit den 1960er Jahren. Dank dieser langen Tradi-

tion hat die Gemeinde bereits viel Erfahrung sam-

meln können und wendet eine breite Palette an 

Massnahmen an. In ihren Politischen Richtlinien 

2023–2026 hat Küsnacht das Ziel formuliert, für 

15 Prozent der Bevölkerung preisgünstigen Wohn-

raum nach dem Grundsatz der Kostenmiete zur 

Verfügung zu stellen. 2025 hat sie das Ziel fast 

erreicht. Unter anderem ist dies der Gemeinde 

gelungen, indem sie eigene Liegenschaften selbst 

kostengünstig vermietet. Ihre Vermietungsrichtli-

nien für Gemeindewohnungen definieren klar und 

transparent, welche Regeln dabei gelten. Dass die 

Vermietungsrichtlinien tatsächlich eingehalten 

werden, überprüft die Gemeinde regelmässig. Dies 

stärkt die Akzeptanz in der Bevölkerung.

GEMEINDE 
KÜSNACHT
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Dadurch verändert sich die Zusammensetzung der 

Bevölkerung und das Engagement im Dorf nimmt 

ab. Küsnacht wirkt dem entgegen, indem sie eine 

gut funktionierende Dorfgemeinschaft mit einer 

sozial und altersmässig durchmischten Bevölke-

rung fördert. Die Basis hierfür ist preisgünstiger 

Wohnraum.
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
KÜSNACHT 
GEMACHT?

Gemeinnütziger Wohnraum existiert in Küsnacht 

schon seit Jahrzehnten, aber seit einigen Jahren 

spürt die Gemeinde einen zunehmenden Druck auf 

dem Wohnungsmarkt. Die genannten Massnahmen 

zeigen jedoch bereits Wirkung und schaffen es, 

diese Dynamik abzuschwächen. Die Investitionen 

in den preisgünstigen Wohnraum lohnen sich 

daher für die Gemeinde. Sie stärken die Identität 

des Ortes und erhöhen die Lebensqualität für die 

Einwohnenden. Da Küsnacht weiterhin wächst, 

will die Gemeinde auch in Zukunft in den preis-

günstigen Wohnraum investieren und damit für 

eine ausgeglichenere Dorfgemeinschaft sorgen.

«Wir sind eine bürgerliche Gemeinde und preisgünstiger Wohn-
raum steht eigentlich nicht im Zentrum der bürgerlichen  
Politik. Trotzdem ist unsere Motivation eine politische, denn wir 
verstehen uns als Dorf und wollen es auch bleiben. Wenn wir 
nicht in den Wohnungsmarkt eingreifen, entwickelt sich Küsnacht 
zu einer Schlafgemeinde und unser Dorfleben geht verloren.» 
Adrian von Burg, Gemeinderat und Vorsteher Liegenschaften Küsnacht

Erfolgsfaktoren 
•	 Klare Leitplanken (Vermietungsrichtli-

nien) und Ziele (Sollwert: 15%)

•	 Vernetzung und Verhandlung  

mit Genossenschaften

•	 Mehr Wohnraum durch Verdichtung

Herausforderungen 
•	 Wenn Baurechtsverträge auslaufen, tritt der 

Heimfall ein. Ist dieser nicht klar geregelt, 

können Diskussionen um die Heimfallentschä-

digung zu Rechtsstreitigkeiten führen.

•	 Die Förderung von preisgünstigem Wohnraum 

ist keine einmalige, sondern eine andauernde 

Aufgabe und braucht Durchhaltevermögen.

Wohnraum in Seenähe ist meist teuer. Doch auch hier hat die Gemeinde, angrenzend an ein Industrieareal, preisgünstige Wohnungen realisiert.
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Köniz gilt als die grösste Agglomerationsge-

meinde der Schweiz. Sie umfasst Gebiete mit städ-

tischem und mit ländlichem Charakter, was sich 

auch in unterschiedlich hohen Mietpreisen wider-

spiegelt. Schon seit 1970 betreibt sie eine aktive 

Bodenpolitik und besitzt kommunale Wohnungen. 

Als die Bevölkerung 2017 den Gegenvorschlag zur 

WARUM 
FÖRDERT  
KÖNIZ PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
KÖNIZ PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

Kommunikation als grösster Hebel
Die Wohnstrategie und die Verankerung im Bau

reglement haben zu einer Sensibilisierung für das 

Thema geführt. Die Instrumente und der Wille der 

Bevölkerung stärken der Gemeinde den Rücken 

und machen sie zu einer soliden Verhandlungs-

partnerin. Im Sinne einer aktiven Bodenpolitik 

sucht Köniz das Gespräch mit gemeinnützigen und 

privaten Wohnbauträgerschaften. So können Mög-

lichkeiten entstehen, die für beide Seiten einen 

Mehrwert bieten. Das Ergebnis geht teilweise über 

das Pflichtprogramm hinaus, zum Beispiel indem 

mehr preisgünstiger Wohnraum geschaffen wird 

als es rechtlich vorgegeben ist. Bauträgerschaften 

sehen darin Vorteile wie eine Imagestärkung oder 

eine Belebung des Areals. Neben ihrem Engage-

ment in Verhandlungen finanziert die Gemeinde 

auch eine Erstberatung für gemeinnützige Bau

trägerschaften. Von dieser profitieren sowohl 

bestehende Wohnbaugenossenschaften, die sich 

umstrukturieren oder erweitern wollen, als auch 

solche, die sich neu gründen wollen.

Klarheit durch Wohnstrategie
In ihrer Wohnstrategie von 2022 hat Köniz festge-

legt, wie sie auf die heutigen und zukünftigen 

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung reagieren will. 

Dazu gehören Leitsätze, Handlungsfelder und 

konkrete Massnahmen. Ein besonders wichtiges 

Ziel ist die Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum. Dieses Anliegen hat die Gemeinde bereits 

im Baureglement und im Nutzungsplan verankert. 

Köniz besitzt zudem kommunales Land, das sie im 

Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgibt. 

Über Auflagen sichert sie die Zweckbestimmung 

für preisgünstige Wohnungen dauerhaft. Damit die 

Kostenmiete schon mit der Baubewilligung ausge-

wiesen werden kann, legt sie die maximalen Miet-

zinse mit Hilfe von Pauschalen fest.

GEMEINDE  
KÖNIZ

Initiative «Bezahlbar Wohnen in Köniz» sowie 

2022 das Parlament den Rahmenkredit für die 

Umsetzung der Wohnstrategie annahm, rückte das 

Thema noch stärker in den Fokus. Mit der Annahme 

gab es der Gemeinde den politischen Auftrag, 

preisgünstigen Wohnraum aktiv zu fördern.
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Anteile in  
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Kommunale Wohnungen
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
KÖNIZ 
GEMACHT?

Um für eine aktive Bodenpolitik Land oder Immo-

bilien erwerben zu können, braucht die Gemeinde 

finanziellen Handlungsspielraum. Dazu beantragt 

sie regelmässig Rahmenkredite, die in der Bevöl-

kerung grosse Unterstützung geniessen. Gründe 

für diese Zustimmung sieht Stephan Felber, von 

2013 bis 2025 Gemeindeplaner von Köniz, einer-

seits in der stringenten Haltung der Gemeinde 

Köniz und andererseits in der erfolgreichen 

Umsetzung bisheriger Investitionen. Erst der 

Besitz von eigenem Land ermöglicht es der 

Gemeinde, das Land im Baurecht abzugeben und 

Auflagen für preisgünstigen Wohnraum zu machen. 

Daneben hat Köniz gute Erfahrung mit Bauträger-

schaften gemacht, die ein langfristiges Interesse 

am Standort zeigen, diesen so beleben und die 

gemeinnützige Wohnkultur in der Gemeinde wei-

ter verankern.

«Die Beratung ist essenziell. Dazu hilft es, eine Klaviatur an 
Instrumenten zu haben: eine Strategie, die die Richtung vorgibt; 
ein Reglement, das verpflichtet; Geld, um Land zu kaufen;  
sowie Land, um es im Baurecht abzugeben. Das alles stärkt  
die aktive Wohnraumförderung der Gemeinde.»
Stephan Felber, von 2013 bis 2025 Gemeindeplaner von Köniz

Erfolgsfaktoren 
•	 Klarer politischer Auftrag

•	 Breit abgestützte Strategie

•	 Gesprächsbereitschaft und konstruktive 

Zusammenarbeit

•	 Rahmenkredite zum Kauf von Land oder 

Liegenschaften

Herausforderungen 
•	 Der Verwaltungsaufwand für die Umsetzung  

des verpflichteten Anteils für preisgünstigen 

Wohnraum gemäss Baureglement ist hoch.  

Die Balance von Aufwand und Nutzen kann  

herausfordernd sein.

•	 In Baurechtsverträgen müssen die Auflagen 

der Gemeinde festgehalten werden, damit die 

Gemeinnützigkeit langfristig garantiert ist.

Das Mehrfamilienhaus am Lindenweg hat die Wohnbaugenossenschaft Neuhaus mit Unterstützung der Gemeinde saniert und erweitert.
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Lantsch/Lenz liegt auf einer Sonnenterrasse im 

Albulatal. Die Bergwelt und die nahegelegenen 

Schneesportgebiete machen die Gemeinde zu 

einem beliebten Ferienort, in dem Zweitwohnun-

gen gefragt sind. Der lokale Wohnungsmarkt wird 

dadurch verzerrt, da die Käuferinnen und Käufer 

von Zweitwohnungen tendenziell finanzstärker 

sind als Einheimische. Dies verringert das bezahl-

bare Wohnangebot für die lokale Bevölkerung. Die 

Gemeinde hat bereits früh auf die Situation reagiert 

und Massnahmen zum Schutz von Erstwohnungen 

WARUM 
FÖRDERT  
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PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
LANTSCH/LENZ 
PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

Investition in Wohnbaugenossenschaft
2010 hat sich die Wohnbaugenossenschaft 

Lantsch/Lenz gegründet, um das Mehrfamilienhaus 

Sudem Vischnanca zu realisieren. Die Gemeinde 

hat den gemeinnützigen Bauträger auf mehreren 

Ebenen unterstützt: Sie hat ihm kommunales Land 

im Baurecht abgetreten und Genossenschaftsan-

teile im Wert der Anschlussgebühren erworben. 

Dadurch ist die Gemeinde die grösste Anteilseig-

nerin. 2016 hat die Wohnbaugenossenschaft das 

Projekt fertiggestellt. Seitdem bietet sie Erstwoh-

nenden acht preisgünstige Mietwohnungen in 

unterschiedlichen Grössen an. Die Nachfrage über-

steigt das Angebot bei weitem und so plant die 

Wohnbaugenossenschaft bereits weitere Mehrfa-

milienhäuser. Die Gemeinde unterstützt dies, 

indem sie kommunales Land umgezont und im 

Baurecht abgegeben hat. Dabei verpflichtet sie 

die Wohnbaugenossenschaft, das Land innerhalb 

von acht Jahren zu überbauen.

Unterstützung für Erstwohnende
Um die Bevölkerung zu unterstützen, hat die 

Gemeinde den Anteil an Zweitwohnungen regle-

mentiert. Schon vor der Verabschiedung des 

Zweitwohnungsgesetzes mussten in der Dorf-

zone mindestens die Hälfte der neu geschaffenen 

Wohnungen Erstwohnungen sein. Dazu gibt es 

eine eigene Wohnzone für Einheimische, die aus-

schliesslich für Erstwohnungen reserviert ist. Mit 

ihrer Nutzungsplanung schützt die Gemeinde 

Erstwohnende vor der Konkurrenz durch Zweit-

wohnende. In der Folge nimmt der Preisdruck auf 

die Einheimischen ab. Um die finanzielle Hürde 

weiter zu senken, übernimmt Lantsch/Lenz zwei 

Prozent der Anschlussgebühren, maximal 7’000 

Franken, wenn Erstwohnende neuen Wohnraum 

bauen.

GEMEINDE  
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umgesetzt. Das 2016 in Kraft getretene Zweitwoh-

nungsgesetz hat diese inzwischen grösstenteils 

abgelöst. Es besteht jedoch weiterhin Handlungs-

bedarf, denn obwohl in Lantsch/Lenz keine neuen 

Zweitwohnungen mehr gebaut werden dürfen, 

können altrechtliche Wohnungen noch in Zweit-

wohnungen umgewandelt werden. Bezahlbarer 

Wohnraum bleibt für die Dorfbevölkerung daher 

weiterhin ein wichtiges Anliegen, das die 

Gemeinde bewusst fördert.

Abgabe von  
kommunalem Land

Anteile in  
Nutzungsplanung

Darlehen / Beiträge an 
gemeinnützige Bauträger
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
LANTSCH/LENZ 
GEMACHT?

Die Gemeinde hat über die Jahre viele Erfahrun-

gen sammeln können. Manche Massnahmen 

brauchten etwas Zeit, bis sie Wirkung zeigten. Bis 

in der Wohnzone für Einheimische beispielsweise 

die ersten Projekte entstanden, dauerte es nach 

Inkrafttreten des Zonenplans weitere drei Jahre. 

Inzwischen ist die Zone nun vollständig bebaut. 

Die touristisch attraktive Berggemeinde unterstützt Einheimische, indem sie bezahlbare Erstwohnungen fördert.

Einiges würde die Gemeinde heute auch anders 

machen. So hat sie früher kommunales Land mit 

der Auflage verkauft, dass es mindestens 25 Jahre 

lang für Erstwohnungen genutzt werden muss. 

Aus heutiger Sicht ist die Abgabe von Land im Bau-

recht die bessere Alternative, da die Gemeinde so 

langfristig ihren Einfluss behält.

«Das Gebäude der Wohnbaugenossenschaft Lantsch/Lenz war von 
Anfang an sehr beliebt, die Wohnungen wurden problemlos 
vermietet. Zudem ergab sich eine gute Durchmischung: Familien 
mit Kindern, Senioren, Alleinstehende. Die Nachfrage nach 
preisgünstigen Wohnungen bleibt weiterhin gross, deshalb plant 
die Wohnbaugenossenschaft bereits das nächste Projekt. Wir als 
Gemeinde setzen grosse Hoffnung darauf und unterstützen sie.» 
Simon Willi, Gemeindepräsident von Lantsch/Lenz

Erfolgsfaktoren 
•	 Abgabe von kommunalem Land im Baurecht 

verknüpft mit der Auflage, Erstwohnungen zu 

erstellen 

•	 Finanzielle Anreize für Einheimische und 

Wohnbaugenossenschaften

Herausforderungen 
•	 Wenn die Gemeinde kommunales Land ver-

kauft, kann sie zwar mittelfristige Auflagen 

machen, verliert langfristig aber an Einfluss.
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In unmittelbarer Nähe zu Lausanne, im Zentrum 

eines wichtigen Verkehrsknotenpunkts, liegt 

Renens. Die frühere Arbeiterstadt befindet sich im 

Wandel: Einige Industriebrachen weichen neuen 

Nutzungen, insbesondere Wohnraum. Weil viele 

Einwohnende über geringe finanzielle Mittel verfü-

gen, ist der Bedarf an preisgünstigen Wohnungen 

WARUM 
FÖRDERT  
RENENS PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

WIE FÖRDERT 
RENENS PREIS
GÜNSTIGEN 
WOHNRAUM?

realisieren. Möchte die Gemeinde selbst preis-

günstigen Wohnraum schaffen, kann sie ihr Vor-

kaufsrecht nutzen, wie es 2021 und 2023 der Fall 

war. Um noch aktiver eingreifen zu können, ver-

dreifachte die Gemeinde den Maximalbetrag für 

solche Käufe auf 15 Millionen Franken für die 

Legislatur 2021 bis 2026.

Direkte Unterstützung für Mietende
Ergänzend zu den langfristigen Regulierungen bie-

tet die Gemeinde kurzfristige Hilfen für Menschen 

mit geringem Einkommen. Zu diesem Zweck finan-

ziert Renens gemeinsam mit dem Kanton Waadt eine 

individuelle Wohnbeihilfe für Familien. Zudem kön-

nen sich Einwohnerinnen und Einwohner kostenlos 

beraten lassen, wenn sie Hilfe beim Finden oder 

Erhalten einer Wohnung benötigen. Diese Aufgabe 

übernehmen die Anlaufstelle Rel’og Ouest Lausan-

nois der Stiftung Le Relais sowie der Regionalver-

band für Soziales ARASOL. Mit ihren Fachpersonen, 

die auf das Wohnungswesen spezialisiert sind, kön-

nen diese Organisationen Betroffene kompetent 

unterstützen.

Vorgaben, Anreize und aktive Bodenpolitik
Der Kanton Waadt regelt die Handlungsmöglich-

keiten der Gemeinden mit dem Gesetz über die 

Erhaltung und Förderung des Mietwohnraums (Loi 

sur la préservation et la promotion du parc locatif, 

LPPPL). Das Gesetz definiert die verschiedenen 

Kategorien von preisgünstigem Wohnraum sowie 

die Möglichkeit für die Gemeinden, Mindestan-

teile festzulegen, Nutzungsboni vorzusehen und 

ein Vorkaufsrecht auszuüben. So hat Renens in 

seinem Nutzungsplan einen Mindestanteil festge-

legt: In der Kernzone und in den Wohnzonen mitt-

lerer Dichte ist die Hälfte der Geschossflächen für 

Wohnungen mit kontrollierten Mietpreisen (LUP) 

vorgesehen. Diese Vorgaben gelten sowohl für 

Neubauten als auch für Erweiterungen oder 

Umnutzungen bestehender Gebäude. 

Darüber hinaus bietet Renens auch Anreize, freiwil-

lig preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Wer  

mindestens 15 Prozent Wohnungen mit kontrollier-

ten Mietpreisen (LUP) erstellt, darf unter bestimm-

ten Bedingungen 10 Prozent mehr Wohnfläche 

GEMEINDE  
RENENS

besonders hoch. Zugleich weist die Gemeinde 

einen sehr angespannten Wohnungsmarkt auf. Vor 

diesem Hintergrund hat sich der Gemeinderat für 

die Legislatur 2021 bis 2026 zum Ziel gesetzt, die 

Entwicklung aktiv mitzugestalten und eine inte

grative Wohnungspolitik zu verfolgen.

Abgabe von  
kommunalem Land

Anteile in  
Nutzungsplanung

Kauf- und Vorkaufsrecht

Mietzinsbeiträge

Verhandlungen

Beratung

Nutzungsprivilegien 
als Anreiz
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WELCHE  
ERFAHRUN-
GEN HAT 
RENENS
GEMACHT?

Renens zieht eine positive Bilanz aus der Förde-

rung von preisgünstigem Wohnraum – insbeson-

dere durch die Kombination aus kurzfristigen und 

langfristigen Massnahmen. Während die langfris-

tigen Regelungen die Wohnraumsituation nach-

haltig verbessern, entlasten kurzfristige Ange-

bote die Betroffenen direkt. Zu letzteren gehören 

auch Übergangswohnungen für Menschen in pre-

kären Lebenssituationen. Renens hat gute Erfah-

rungen damit gemacht und 2024 eine Studie durch 

die Haute école de travail social et de la santé 

Lausanne (HETSL) durchführen lassen. Diese 

Wohnraum in Renens ist knapp. Neubauten wie die Siedlung Paudex der Wohnbaugenossenschaft SCHR schaffen Entlastung.

zeigt, dass Übergangswohnraum die soziale Inte-

gration fördert, und gibt Gemeinden praktische 

Hinweise zur Umsetzung. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die gemeindeüber-

greifende Zusammenarbeit. Um Synergien zu nut-

zen und voneinander zu lernen, beteiligt sich 

Renens gemeinsam mit sieben weiteren Gemeinden 

an der Wohnraum-Plattform für Lausanne-West 

(Plateforme logement de l’Ouest lausannois, PFL-

OL). Diese fördert den Austausch zwischen Gemein-

den, Kanton und Bund im Bereich Wohnungspolitik.

«Unsere Massnahmen unterstützen verschiedene Schichten der 
Bevölkerung, von den am stärksten Benachteiligten bis hin  
zur Mittelschicht. So kann die Gemeinde ihre Einwohnenden, 
ihre Identität sowie ihre Vitalität bewahren und versuchen,  
die Gentrifizierung einzudämmen.» 
Didier Divorne, Gemeinderat von Renens

Erfolgsfaktoren 
•	 Klare, rechtlich verankerte Vorgaben durch 

kantonale Gesetzgebung und Baureglement 

•	 Motivation durch Anreize, wenn es keine 

verpflichtenden Vorgaben gibt

•	 Interkommunaler Austausch

•	 Austausch mit lokalen Akteuren (Vereine, 

Schulen, Kirchen etc.), die einen direkten 

Bezug zur sozialen Realität haben

Herausforderungen 
•	 Eine hochwertige Entwicklung benötigt 

ausreichend Zeit für eine sorgfältige Planung 

und die Mitbestimmung der Bevölke-

rung – auch wenn sich die Realisierung von 

Wohnraum dadurch verzögert.
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8. �Wie funktionieren die Bausteine konkret?

Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde sieht in der Nutzungsplanung Zonen vor, in denen ein bestimmter Anteil an preisgünstigem Wohnraum 

vorgeschrieben ist

•	 Sie wendet diese Zonen bei gleichzeitiger Ein- , Auf- oder Umzonung an

•	 Bei einem Bauprojekt in dieser Zone muss die Bauherrschaft den festgelegten Anteil an preisgünstigem  

Wohnraum realisieren

Voraussetzungen

•	 Bedingt neu ein- / auf- / umzonbares Land

•	 Bedingt Grundlage im kantonalen Planungs- und 

Baugesetz (in gewissen Kantonen vorhanden)

Finanzieller Aufwand

Tief (keine Landerwerbs- oder Baukosten)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Hoch, durch rechtliche Einschränkung der  

Nutzungsmöglichkeiten

Hinweise zur Umsetzung

•	 Funktioniert nur, wenn die Bauherrschaft trotz 

Verpflichtung eine Rendite realisieren kann

•	 Realisierung des preisgünstigen Wohnraums  

sowohl durch private als auch gemeinnützige  

Bauträgerschaften möglich

•	 Möglich sowohl generell (Grundordnung)  

als auch projektspezifisch (Sondernutzungs-

planung)

•	 Klare Definition der Preisgünstigkeit / Mieten 

notwendig, Vorgaben zu Wohnungsgrössen  

und -standards hilfreich

Verbreitung

Zunehmend verbreitet, z. B. in den Kantonen 

Bern, Waadt, Zürich und Zug, sowie in Birs

felden BL (S. 26), Köniz BE (S. 32),  

Lantsch/Lenz GR (Mindestanteil an Erst

wohnungen, S. 34), Renens VD (S. 36)

Organisatorischer Aufwand

Mittel bis hoch (Schaffen der rechtlichen Grund

lagen, Überwachung der Einhaltung der Vor-

schriften und der Mieten, ggfs. Überwachung von 

Vergabekriterien / Vermietungsvorschriften). 

Aufwand reduziert sich, wenn preisgünstiger 

Wohnraum durch gemeinnützige Bauträgerschaft 

erstellt wird.

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Bei entsprechenden Vorgaben durch die Gemein-

de (und deren Sicherung in Vorschriften oder 

Verträgen und Grundbuch) ist eine langfristige 

Bindung von Mieten / Preisen möglich

Erfolgsfaktoren

•	 Vorab direkte Verhandlungen mit Grundeigen-

tümerschaften, Investierenden und Bau

trägerschaften suchen, um Bereitschaft der 

Grundeigentümerschaften für die Realisierung 

von preisgünstigem Wohnraum zu fördern

•	 Vermietungsvorschriften garantieren  

zielgruppengerechte Nutzung

1.	Anteile in Nutzungsplanung
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Die Gemeinde sieht Nutzungsprivilegien als Anreiz vor, wenn auf Grundstücken ein bestimmter Anteil an preis-

günstigem Wohnraum realisiert wird 

Beispiele: Erhöhte Ausnützungsziffer («Ausnützungsbonus»), Zuschlag bei der Gebäudehöhe oder -länge,  

Reduktion der internen Grenz- und Gebäudeabstände, Erhöhung des Wohnanteils in Mischzonen

•	 Grundeigentümerschaften nehmen Anreiz in Anspruch und realisieren preisgünstigen Wohnraum

•	 Variante 1: Gemeinde handelt im Rahmen von Sondernutzungsplanungen mit Bauträgerschaften individuell 

Nutzungsprivilegien aus, wenn sich diese zur Realisierung von preisgünstigem Wohnraum verpflichten  

(Festsetzung z. B. in Gestaltungsplänen und / oder Verträgen) 

•	 Variante 2: Gemeinde sieht in der Bauordnung generell oder zonenweise Nutzungsprivilegien als Anreiz vor,  

wenn auf Grundstücken ein Mindestanteil von preisgünstigem Wohnraum realisiert wird

Verbreitung

Variante 1: zunehmend verbreitet, z. B. 

Bülach ZH, Ecublens VD, Renens VD (S. 36), 

Wädenswil ZH; Variante 2: wenig verbreitet,  

z. B. Küssnacht am Rigi SZ, Horw LU, Prilly VD, 

Küsnacht ZH (S. 30)

Organisatorischer Aufwand

Mittel bis hoch (Schaffen der rechtlichen 

Grundlagen, Aushandlungsprozess, Überwachung 

der Mieten)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Bei entsprechenden Vorgaben durch die Gemein-

de ist eine langfristige Bindung von Mie-

ten / Preisen möglich (z. B. über Vertrag, Eintrag 

in Grundbuch)

Erfolgsfaktoren

•	 Vermietungsvorschriften garantieren  

zielgruppengerechte Nutzung 

•	 Variante 1: In Verhandlungen können weitere 

Anliegen der Gemeinde eingebracht werden

•	 Variante 2: Koordination der Ausnützungsboni 

in den kommunalen Entwicklungsgebieten, um 

die Siedlungsqualität zu gewährleisten

2.	Nutzungsprivilegien als Anreiz

Voraussetzungen

Bedingt allenfalls Grundlage im kantonalen  

Baugesetz (in gewissen Kantonen vorhanden) 

und in kommunaler Bauordnung

Finanzieller Aufwand

Tief (keine Investitionen erforderlich)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff, Anreiz auf freiwilliger Basis

Hinweise zur Umsetzung

•	 Funktioniert, wenn die Bauherrschaft dank der 

Anreize einen Gewinn realisieren kann 

•	 Klare Definition der Preisgünstigkeit / Mieten  

sowie Vorgaben zu Wohnungsgrössen und  

-standards notwendig

•	 Umsetzung grundsätzlich sowohl über allge-

meine Bauvorschriften als auch im Einzelfall in 

Sondernutzungsplänen oder Verträgen 

denkbar (siehe Varianten)

•	 Variante 1: Bedingt Entscheide durch zustän-

dige Behörde (Exekutive oder Legislative) im 

Anschluss an Verhandlung 

•	 Variante 2: Birgt Gefahr, dass hohe Dichten an 

Orten entstehen, die aus raumplanerischer 

Sicht ungeeignet sind; städtebauliche Qualität 

nur schwer steuerbar
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Variante 1: Gesetzliches Vorkaufsrecht für preisgünstigen Wohnraum: Wenn ein Grundeigentümer ein  

bebautes oder unbebautes Grundstück verkaufen möchte und die Bedingungen für das Vorkaufsrecht erfüllt sind,  

wird die Gemeinde über den Verkaufsfall und den mit einem potenziellen Käufer vereinbarten Preis informiert.  

Die Gemeinde kann dann das Grundstück zum selben Preis übernehmen. 

•	 Variante 2: Kauf- oder Vorkaufsrecht bei Einzonungen: Entweder wird mit der Einzonung aufgrund kantonalen 

Rechts ein Kauf- / Vorkaufsrecht zum Zweck der Baulandmobilisierung eingeräumt oder ein solches mit dem 

Grundeigentümer vor der Einzonung vertraglich vereinbart. Sobald die Voraussetzungen für ein Kauf-/ Vorkaufs-

recht erfüllt sind, wird die Gemeinde informiert und kann ihr Recht ausüben. 

•	 Beide Varianten: Nach Ausübung des Kauf- oder Vorkaufsrecht: Erstellung von /  Umwandlung in kommunale  

Wohnungen (Baustein 4) oder Abgabe an gemeinnützigen Bauträger (Baustein 6).

Voraussetzungen

•	 Variante 1: Bedingt gesetzliche Grundlage  

auf kantonaler Ebene, aktuell in den Kantonen 

Genf, Jura und Waadt 

•	 Variante 2: Bedingt neu einzonbares Land 

sowie gesetzliche Grundlage (aktuelle Über-

sicht ) oder Vertrag

Finanzieller Aufwand

Tief bis hoch (hängt von den Bedingungen  

der Weiternutzung ab)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Hoch (bei Kaufrecht), mittel (bei Vorkaufsrecht)

Hinweise zur Umsetzung

Vorkaufsrecht sichert der Gemeinde auch ohne 

Ausübung ihres Rechts eine Einsicht in Transakti-

onskonditionen, was ihren Informationsstand 

über den Immobilienmarkt deutlich verbessert

Verbreitung

•	 Variante 1: nur in Kantonen mit gesetzlicher 

Grundlage, v.a. Waadt, z. B. Renens (S. 36)

•	 Variante 2: tatsächliche Ausübung der 

Kauf- / Vorkaufsrechte und Verwendung der 

Grundstücke für preisgünstigen Wohnraum 

wenig verbreitet, z. B. Oberägeri ZG

Organisatorischer Aufwand

Mittel bis hoch (abhängig von konkreter  

Umsetzung)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Ja, vgl. Bausteine 4 und 6

Erfolgsfaktoren

•	 Variante 1: Ein Fonds oder ein Rahmenkredit 

für den Erwerb von Immobilien ermöglicht  

es der Gemeinde innerhalb der Frist für das 

Vorkaufsrecht zu handeln.

•	 Variante 2: Vorab direkte Verhandlungen  

mit Landeigentümerschaften suchen,  

um gegenseitiges Vertrauen herzustellen

3.	Kauf- und Vorkaufsrecht

https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/d_Tabelle_Kantone_Mobilis_A3_220112_3.pdf
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/d_Tabelle_Kantone_Mobilis_A3_220112_3.pdf
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde erstellt auf kommunalem Land (zusätzliche) Wohnungen und vermietet diese preisgünstig

•	 Gemeinde erwirbt bebaute Liegenschaften und vermietet die Wohnungen preisgünstig (allenfalls nach Umbau  

oder Erweiterung)

4.	Kommunale Wohnungen

Voraussetzungen

•	 Bedingt kommunales Land / Liegenschaften  

(oder deren Erwerb)

•	 Bedingt keine spezifische Gesetzesgrundlage 

auf kommunaler oder kantonaler Ebene,  

aber Zustimmung der kommunalen Gremien 

(Exekutive / Legislative) zu den Investitionen

Finanzieller Aufwand

Hoher kurzfristiger Liquiditätsbedarf (Land- oder 

Immobilienkauf und allenfalls Baukosten), aber 

Immobilie verbleibt im Eigentum der Gemeinde, 

Wertsteigerung möglich

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff

Hinweise zur Umsetzung

•	 Bedingt hohe politische Akzeptanz aufgrund des 

direkten Engagements der Gemeinde und des 

finanziellen und organisatorischen Aufwandes 

•	 Gemeinde bleibt Besitzerin von Land und 

Bauten und hält sich damit langfristig Hand-

lungsmöglichkeiten offen

•	 Kleinräumige Durchmischung direkt durch die 

Gemeinde steuerbar über die Vermietungspraxis

•	 Gemeinde subventioniert allenfalls zusätzlich 

einzelne Wohnungen (siehe auch 8. Mietzins-

beiträge) für sehr tiefe Einkommen

Verbreitung

ca. 80% der Gemeinden verfügen über  

kommunale Wohnungen  

Bericht Wohnungen im Eigentum von Gemeinden 

und Kantonen 

besonders viele z. B. Herrliberg ZH, Lancy GE,  

Le Locle NE, Küsnacht ZH (S. 30), Köniz BE (S. 32)

Organisatorischer Aufwand

Hoch (Wohnungsbau oder Erwerb, Vermietung, 

Überprüfung der Belegungsvorschriften)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Solange die Gemeinde die Immobilie für diesen 

Zweck nutzen will, ist die Preisgünstigkeit 

gewährleistet, grundsätzlich auch Umnutzung 

möglich

Erfolgsfaktoren

Vermietungsvorschriften garantieren ziel

gruppengerechte Nutzung

https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=vDpxipSVONgn
https://www.bwo.admin.ch/de/publication?id=vDpxipSVONgn
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde gründet eine gemeinnützige Bauträgerschaft (i. d. R. Stiftung oder Genossenschaft) mit dem Zweck, 

preisgünstigen Wohnraum bereitzustellen. 

•	 Gemeinde stattet gemeinnützige Bauträgerschaft mit Land und / oder Kapital aus

•	 Gemeinnützige Bauträgerschaft erstellt oder erwirbt Wohnungen und vermietet diese nach der Kostenmiete

Voraussetzungen

•	 Keine spezifische kantonale oder kommunale 

Gesetzesgrundlage notwendig

•	 Zustimmung der kommunalen Gremien Exeku-

tive / Legislative zu den Investitionen erfor-

derlich

Finanzieller Aufwand

Mittel bis hoch (Stiftungs- oder Genossenschafts-

kapital, allenfalls Abgabe von kommunalem Land)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff

Hinweise zur Umsetzung

•	 Im Vergleich zu kommunalen Wohnungen sind 

Projekte flexibler und schneller umzusetzen  

(z. B. keine langwierigen politischen Verfahren 

bei Landkauf) 

•	 Mit der Gründung einer Stiftung oder Genossen

schaft reduziert sich der organisatorische 

Aufwand für die Gemeinde 

•	 Grosse Flexibilität bei der Ausgestaltung der 

Stiftung oder Genossenschaft: Über die 

Formulierung der Statuten Ausrichtung auf 

bestimmte Zwecke und Zielgruppen möglich

•	 Auch regionale Projekte mit Beteiligung 

mehrerer Gemeinden sind möglich und  

besonders im Alterswohnbereich verbreitet

Verbreitung

Verbreitet als Alternative zum kommunalen 

Wohnungsbau, oft auch zielgruppenspezifische 

Ausrichtung (z. B. Alterswohnungen oder  

für Personen mit Zugangsschwierigkeiten),  

z. B. Rüschlikon ZH, Ernen VS, Thônex GE,  

Saignelégier JU (S. 28)

Organisatorischer Aufwand

Tief bis mittel (Stiftungs-, Genossenschafts

gründung, Reglement)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Gemeinnützigkeit der Bauträger garantiert 

Kostenmiete langfristig

Erfolgsfaktoren

•	 Vermietungsvorschriften garantieren ziel

gruppengerechte Nutzung

•	 Einsitz von Gemeindevertreterinnen und 

-vertretern im Stiftungsrat oder in den 

Vorständen von Genossenschaften stellt 

langfristig Einflussmöglichkeit der Gemeinde 

sicher

5.	Gründung einer gemeinnützigen Bauträgerschaft
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde gibt eigenes Land an Bauträgerschaft im Baurecht ab (langfristig) oder verkauft Land zu günstigen 

Konditionen unter der Bedingung, dass die Bauträgerschaft preisgünstigen Wohnraum errichtet

•	 Bauträgerschaft erstellt auf dem Land Wohnraum und vermietet diesen preisgünstig

•	 Variante 1: Land wird an gemeinnützige Bauträgerschaft, z. B. Stiftung oder Genossenschaft abgegeben

•	 Variante 2: Land wird an gewinnorientierte Bauträgerschaft, z. B. Pensionskasse abgegeben

6.	Abgabe von kommunalem Land

Voraussetzungen

•	 Bedingt kommunales Land 

•	 Bedingt keine spezifische Gesetzesgrundlage auf 

kommunaler oder kantonaler Ebene, aber Zustim

mung der kommunalen Gremien (z. B. Gemeinde-

rat, Gemeindeparlament) zur Landabgabe

Finanzieller Aufwand

Tief bis hoch (je nach Preisgestaltung beim 

Verkauf / bei der Baurechtsvergabe)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff

Hinweise zur Umsetzung

•	 Variante 1: Abgabe an erfahrene Baugenossen-

schaft reduziert personellen Aufwand und 

garantiert Gemeinnützigkeit 

•	 Variante 2: Noch wenig Erfahrung mit der 

Abgabe von Land an gewinnorientierte 

Bauträgerschaft, tendenziell mehr Verhand-

lungs-, Regelungs- und Kontrollaufwand

Verbreitung

Sehr verbreitet, z. B. Birsfelden BL (S. 26), 

Köniz BE (S. 32), Küsnacht ZH (S. 30), Kriens LU, 

Lantsch/Lenz GR (S. 34), Neuenburg NE,  

Renens VD (S. 36), Saignelégier JU (S. 28)

Organisatorischer Aufwand

Tief bis mittel (einmalige Evaluation einer passen-

den Bauträger- / Käuferschaft, Aus arbeitung  

eines Baurechts- / Verkaufsvertrags, ev. Kontrolle 

von Vermietungsvorschriften)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

•	 Variante 1: Gemeinnützigkeit der Bauträger-

schaft garantiert Kostenmiete langfristig

•	 Variante 2: Entsprechende Vorgaben durch die 

Gemeinde (z. B. mittels Vertrag und Grundbuch-

eintrag) ermöglichen eine langfristige Bindung 

von Mieten / Preisen

Erfolgsfaktoren

•	 Über Abgabe an Bauträgerschaft mit bestimmter 

Ausrichtung (z. B. Familien, Alterswohnen) können 

einzelne Zielgruppen gezielt gefördert werden

•	 Baurechtvergabe / Verkauf über einen struktu-

rierten Prozess (z. B. Wettbewerbsverfahren in 

Kombination mit Nutzungsideen / Gestaltung, 

etc.) ermöglichen unterschiedliche Ideen und 

Konzepte 

•	 Vermietungsvorschriften garantieren ziel

gruppengerechte Nutzung

•	 Im Baurechtsvertrag können weitere  

Regelungen getroffen werden (z. B. Verbot  

von Zweitwohnungen)

Empfehlungen zur Ausgestaltung 
von Baurechten finden sich im 
﻿Merkblatt Baurechte

https://www.bwo.admin.ch/de/baurechte
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde vergibt zinslose / zinsgünstige Darlehen an gemeinnützige Bauträgerschaften (Reduktion der Zinslast), 

gewährt ihnen Bürgschaften oder vergibt à-fonds-perdu-Beiträge zur Abschreibung von Kapitalkosten

•	 Zins- / Kapitalkosten für gemeinnützige Bauträger werden dadurch reduziert und die Einsparungen dank  

Kostenmiete an die Mietenden weitergegeben

7.	Darlehen / Beiträge an gemeinnützige Bauträger

Voraussetzungen

Entweder generelle Regelung in einem kommu-

nalen Gesetz / Verordnung oder fallweise 

Zustimmung der kommunalen Gremien zur 

Zahlung von Beiträgen / Darlehen

Finanzieller Aufwand

Tief (Bürgschaften / Abgabe von zinsgünstigen 

Darlehen, da tiefes Ausfallrisiko) bis hoch  

(à-fonds-perdu-Beiträge)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff

Hinweise zur Umsetzung

•	 Hohe Baulandpreise führen auch bei Kosten-

miete zu vergleichsweise hohen Mieten, 

gewisse Gemeinden gewähren deshalb à-fonds-

perdu-Beiträge zur Senkung der Anfangsmieten

•	 Kombination von kommunalen Darlehen mit 

weiteren Darlehen z. B. Fonds de roulement  
möglich

Verbreitung

Verbreitet, z. B. Lantsch/Lenz GR (S. 34),  

Neuenburg NE, Nyon VD, Zürich ZH 

Organisatorischer Aufwand

Tief

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Gemeinnützigkeit der Bauträger garantiert 

Kostenmiete langfristig

Erfolgsfaktoren

Vermietungsvorschriften garantieren ziel

gruppengerechte Nutzung

https://www.bwo.admin.ch/de/foerderung-des-gemeinnuetzigen-wohnungsbaus
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde richtet direkt Beiträge an die Mietkosten von Haushalten in bescheidenen finanziellen  

Verhältnissen aus

8.	Mietzinsbeiträge

Voraussetzungen

Bedingt kantonale und kommunale Gesetzes-

grundlage (z. B. kommunale Verordnung) 

Finanzieller Aufwand

Keine einmaligen, sondern periodisch wieder-

kehrende Kosten, Höhe vom Bezügerkreis und 

Unterstützungsbeitrag abhängig

Zeitliche Wirkung

Kurzfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff

Hinweise zur Umsetzung

•	 Durch Einkommens- und Vermögenslimiten  

im Reglement kann sichergestellt werden,  

dass nur die gewünschte Zielgruppe von den 

Beiträgen profitiert

•	 In vielen Gemeinden eingesetzt, um Abhängig-

keit von weiteren staatlichen Unterstützungs-

leistungen wie z. B. Sozialhilfe zu verhindern

Verbreitung

Verbreitet bei Gemeinden in den Kantonen BL 

(z. B. Binningen), BS und VD (z. B. Renens, S. 36), 

Mietzinsbeiträge werden auch durch verschiede-

ne Kantone ausgerichtet

Organisatorischer Aufwand

Mittel (periodische Überprüfung der Einhaltung 

der Vorschriften)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Kein langfristiger Erhalt, Wohnraum bleibt nur so 

lange preisgünstig für Bewohnende wie Beiträge 

ausgerichtet werden

Erfolgsfaktoren

In Kombination mit anderen Massnahmen  

(z. B. kommunalem Wohnungsbau) wirkungsvoll, 

um bestimmte Wohnungen für tiefe Einkommen 

bezahlbar zu machen



46

Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde sucht das Gespräch mit Eigentümerschaften und Investierenden, um mit diesen über die Realisierung 

oder den Erhalt von preisgünstigem Wohnraum zu verhandeln

•	 Win-Win-Situation zwischen den Zielen der Gemeinde und denjenigen von Eigentümerschaften und  

Investierenden wird gesucht

•	 Oft kombiniert mit anderen Massnahmen, z. B. Abgabe von kommunalem Land, Nutzungsprivilegien als Anreiz, 

Anteile in der Nutzungsplanung

9.	Verhandlungen

Voraussetzungen

Keine kommunale Gesetzesgrundlage für 

Verhandlungen an sich notwendig, aber Zustim-

mung der kommunalen Gremien zu daraus 

folgenden Handlungen wie Landkauf, Land

abtausch oder Nutzungsprivilegien zwingend

Finanzieller Aufwand

Tief (keine Investitionen erforderlich) bis hoch 

(in Kombination mit weiteren Massnahmen,  

z. B. Landerwerb)

Zeitliche Wirkung

Kurz- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Eingriff allenfalls über Verhandlungsergebnis 

und auf freiwilliger Basis

Hinweise zur Umsetzung

•	 Gemeinde muss den Grundeigentümerschaften 

Vorteile anbieten können, z. B. Tausch

geschäfte, Nutzungsprivilegien (siehe auch 

2. Nutzungsprivilegien als Anreiz), finanzielle 

Anreize, Gewährleistung von Rechtssicherheit 

•	 Gegenseitiges Vertrauen als Voraussetzung  

für Verhandlungen

•	 Klare Definition der Ziele im Vorfeld notwendig

•	 Verhandlungen finden in vertraulichem 

Rahmen statt, mit allen Beteiligten  

abgestimmte, transparente Information der 

Bevölkerung ist für Akzeptanz zentral

Verbreitung

Verbreitet, vor allem in grösseren und mittleren 

Gemeinden, z. B. Birsfelden BL (S. 26), Köniz BE 

(S. 32), Küsnacht ZH (S. 30), Renens VD (S. 36), 

Saignelégier JU (S. 28)

Organisatorischer Aufwand

Tief bis hoch (abhängig von Komplexität des 

Projekts)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Denkbar, bei entsprechenden Verhandlungs- 

ergebnissen

Erfolgsfaktoren

•	 Verhandlungsgeschick und Kenntnisse der 

Bedürfnisse der Investierenden und Eigen

tümerschaften

•	 Regelmässige Sensibilisierung von Eigen

tümerschaften für das Thema sowie lang

jährige Kontinuität und Erfolgsbeispiele 

können die Verhandlungsbereitschaft erhöhen
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Kurzbeschrieb / Vorgehen

•	 Gemeinde berät oder sensibilisiert interessierte Eigentümerschaften, Investierende oder Mietende zum Erhalt 

oder zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum

•	 Beispiele: 

– �Grundeigentümer werden bei einem Landverkauf auf mögliche gemeinnützige Kaufinteressenten  

 aufmerksam gemacht

– �Beratung von Eigentümerschaften, wie kostengünstig gebaut und saniert werden kann

– �Bekanntmachen neuer Wohnformen mit tiefen Wohnkosten (kollektive Wohnformen, etc.)

10. Beratung

Voraussetzungen

•	 Keine spezifische kantonale oder kommunale 

Gesetzesgrundlage notwendig 

•	 Zustimmung der kommunalen Gremien  

(z. B. Gemeinderat, Gemeindeparlament) zu 

notwendigen Finanzmitteln

Finanzieller Aufwand

Tief bis mittel (je nach Umfang des Beratungs

angebotes fallen Kosten bei der Ausbildung und 

Bereitstellung von Personal und Infrastruktur 

an, allenfalls Beauftragung externer Fachleute)

Zeitliche Wirkung

Mittel- bis langfristig

Eingriff in das Privateigentum

Kein Eingriff, respektive auf freiwilliger Basis

Hinweise zur Umsetzung

•	 Aufstellen von klaren Kriterien für die Bera-

tung (Zielgruppe, Aufgaben, Form, Qualität)

•	 Beratung kann von Gemeindeverwaltung 

angeboten werden, an Dritte in Auftrag 

gegeben werden oder in Zusammenarbeit mit 

Verbänden und Genossenschaften erfolgen

•	 Aufbau einer Beratungsstelle, allenfalls in 

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden /  

Kanton sinnvoll, um organisatorischen Auf-

wand zu reduzieren und Know-how zu teilen

Verbreitung

Wenig verbreitet, vor allem in grösseren Städten, 

z. B. Köniz BE (S. 32), Küsnacht ZH (S. 30), 

Renens VD (S. 36), Saignelégier (S. 28)

Organisatorischer Aufwand

•	 Tief (Sensibilisierung von Eigentümerschaften 

und Investierenden für das Thema in Gesprächen 

oder Veranstaltungen)

•	 Mittel bis hoch (themenspezifische Beratungen, 

Entwicklung von Beratungskonzepten und 

Materialien, Aufbau eigener Beratungsstellen)

Langfristiger Erhalt der Preisgünstigkeit

Je nach Art der Beratung und Ergebnissen

Erfolgsfaktoren

•	 Regelmässige Sensibilisierung für das Thema 

kann Bereitschaft erhöhen

•	 Anliegen kann in bestehende Informations

kanäle integriert werden
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Dieser Baukasten hat zum Ziel, Gemeinden eine Palette von bewährten kommunalen Massnahmen zur Förderung von 

preisgünstigem Wohnraum aufzuzeigen. Im Folgenden werden weitere Ansätze aufgeführt, die bisher erst vereinzelt 

angewandt wurden und die in der Regel in Zusammenarbeit mit Kantonen und Privaten angegangen werden können.

Weitere Ansätze

Wohnungstausch
Häufig bleiben Mietende auch bei einer Reduktion 

des Haushalts in grossen Wohnungen wohnen. 

Wenn solche Haushalte in kleinere Wohnungen 

umziehen würden, könnte das den Wohnungsmarkt 

entlasten. Die Stadt Basel bietet älteren Mieterin-

nen und Mietern von städtischen Wohnungen mit 

dem Modell «sicheres Wohnen im Alter»  die 

Möglichkeit in eine kleinere, hindernisfreie Woh-

nung mit tieferem Mietpreis zu ziehen.

Die Stadt Lausanne hat ein ähnliches Pilotprojekt   

zum Wohnungstausch ins Leben gerufen. Dieses 

Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Société 

Immobilière Lausannoise pour le Logement (SILL) 

durchgeführt wird, zielt darauf ab, den Austausch 

von Wohnungen innerhalb des städtischen und 

SILL-eigenen Wohnungs bestands zu erleichtern. 

Das Projekt richtet sich insbesondere an Senioren, 

die an altersgerechten Wohnungen interessiert 

sind, und an Familien, die grössere Wohnungen 

benötigen.

Sozialverträglich sanieren
Sanierungen sind notwendig, um Klimaziele zu 

erreichen und den Wohnungsbestand attraktiv zu 

halten. Allerdings stehen Modernisierung und 

Ausbauten teilweise im Zielkonflikt mit dem Erhalt 

von preisgünstigem Wohnraum. Denn die Sanie-

rungen führen oft zu deutlich höheren Mieten und 

zur Kündigung der bestehenden Mieterschaft. 

Konkret können Grundeigentümerschaften Sanie-

rungen sozialverträglich gestalten, indem sie 

frühzeitig und transparent über bevorstehende 

Projekte kommunizieren. Eine Sanierung im 

bewohnten Zustand ist grundsätzlich gegenüber 

einer in unbewohntem Zustand vorzuziehen. 

Bei umfassenden Sanierungen oder Ersatzneubau-

ten bietet die Etappierung der Erneuerung die 

Möglichkeit, dass bestehende Mietparteien inner-

halb der Siedlung umziehen können. Weiter kann 

die Verwaltung bei der Wohnungssuche unterstüt-

zen, Zusatzangebote wie die Kostenübernahme 

eines Umzugs innerhalb der Siedlung und Hilfe-

stellungen wie eine verkürzte Kündigungsfrist 

anbieten. Die Stadt Zürich hat verschiedene Leit

fäden und Arbeitshilfen zu sozialverträglichen 

Sanierungen und Ersatzneubauten gesammelt: 

Website Sozialverträglichkeit 

«Der Erhalt bestehender Wohnungen ist sehr wichtig. Wir suchen systematisch  
den Dialog mit Eigentümerinnen und Eigentümern, die Baugenehmigungen  
beantragen, um den Verlust von preisgünstigen Wohnungen zu verhindern und 
Total sanierungen gegenüber Ersatzneubau zu bevorzugen.»
Didier Divorne, Gemeinderat von Renens

https://www.bs.ch/themen/persoenliches-und-wohnen/wohnen/wohnen-im-alter/sicheres-wohnen-im-alter
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/logement/projets/echange-appartements.html
https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/bauvorschriften-und-planerische-grundlagen/sozialvertraeglichkeit.html#leitfaeden_und_arbeitshilfen
https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/bauvorschriften-und-planerische-grundlagen/sozialvertraeglichkeit.html#leitfaeden_und_arbeitshilfen
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Zehn Bausteine  
für preisgünstigen Wohnraum

1	 Anteile in  
	 Nutzungsplanung

2	Nutzungsprivilegien  
	 als Anreiz

3	Kauf- und Vorkaufsrechtlenken

finanzieren

7	Darlehen / Beiträge 
	 an gemeinnützige Bauträger

4	Kommunale Wohnungen 6	Abgabe von 
	 kommunalem Land

5	Gründung einer 
	 gemeinnützigen
	 Bauträgerschaft

8	Mietzinsbeiträge

finanzieren

9	Verhandlungen 10 Beratungkommunizieren
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